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SCHWERPUNKTTHEMA

Der BDK im Bund und in den Landesverbänden und ich in vielen 
früheren gewerkschaftlichen Funktionen und Veröffentlichungen 
wiederholen seit etwa 1993 gebetsmühlenartig gegenüber der 
Politik die Forderung nach Einführung oder Wiedereinführung von 
Studiengängen, die die Bewerber ausschließlich für kriminalpoli-
zeiliche Funktionen qualifizieren. Diese Studiengänge inkludieren 
lange fachpraktische Studienzeiten in der Kriminalpolizei. Auf die-
ses kriminalistische Fundament bauen Fortbildungen für die Spe-
zialisten der Kriminalitätsbekämpfung wie z. B. OK-Sachbearbei-
ter, Todesermittler, Wirtschaftskriminalisten, Korruptionsexperten, 
Cyberkriminalisten, IT-Forensiker, Umweltkriminalisten usw. auf. 
Der BDK mahnt die Zusammenfassung des in der Vorgangsbe-
arbeitung tätigen Personals unabhängig von der Zugehörigkeit zu 
Teilorganisationen der Polizei und die Zuständigkeit für 100 Pro-
zent der Kriminalitätssachbearbeitung bei der Kripo an und hat 
dieses Ziel aktuell zumindest in NRW und in Hamburg erreicht. 
Wir fordern sowohl eine Expertenkripo als auch eine Experten-
schutzpolizei. Der Berufsverband der Kriminalisten muss aber bei 

Gesprächen mit Politikern feststellen, dass dort vielfach der Glau-
be vorherrscht, dass der Beruf des Kriminalbeamten durch „Lear-
ning by Doing“ oder wenige Monate lange Fortbildungslehr gänge 
erlernt werden kann. Diese „Schnellbesohlungen“ sind aber un-
ter den heutigen Bedingungen überhaupt nicht mehr geeignet, 
eine Kriminalpolizei hervorzubringen, wie sie die Bundesrepub-
lik Deutschland zur Bekämpfung der vielfältigen Phänomene der  
Kriminalität mehr als dringend benötigt.

 » Warum verursacht die Innenpolitik in vielen Ländern seit 
Jahrzehnten diesen kriminalpolizeilichen Kompetenznieder-
gang, erkennt ihn nicht oder verdrängt ihn?

 » Warum steuert sie nicht hin zu einer professionellen Krimi-
nalpolizei, auf die die Bundesrepublik Deutschland auch im 
europäischen Vergleich stolz sein kann? Sie wäre der beste 
Garant dafür, dass nicht Kriminelle sich in Deutschland wohl-
fühlen, sondern rechtschaffene Bürger.

Aus der Vergangenheit und Gegenwart der Kripo-Ausbildung für die Zukunft lernen

Der Niedergang der kriminal-
polizeilichen Aus- und  
Fortbildung – warum wird er  
von der Politik nicht erkannt?

Rolf Rainer Jaeger1

Leitender Kriminaldirektor a. D., 
Reichshof
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Wie konnte es überhaupt zur Demontage der Kripo  
kommen? – Nachwuchsprobleme der Kripo

Die Kriminalpolizei ist in der Gesamtpolizei eine Minderheit. Ih-
re Stärke bewegt sich zwischen 15 und 30 Prozent des der Poli-
zei von der Politik für die Aufgaben innerer Sicherheit zur Verfü-
gung gestellten Personals. Eine Verschiebung dieser prozentualen 
Personalverteilung zwischen den polizeilichen Kernaufgabenbe-
reichen bzw. zwischen Organisationseinheiten führt zwangsläufig 
zu Mehrbelastungen und Umorganisationen im personell reduzier-
ten schutzpolizeilichen Aufgabenbereich. Personalverlagerungen 
sind daher für die Politik nur unter Überwindung großer Wider-
stände, insbesondere wegen des Widerstandes der Personalräte 
und schutzpolizeilich dominierter Gewerkschaften, durchsetzbar. 
Es handelt sich um das viel besprochene Problem des zu kurzen 
Tischtuches oder – wie jüngste Forderungen nach aufgabenkriti-
schen Untersuchungen zeigen – um die Frage, ob nicht der Tisch 
viel zu groß ist. Gerade in den letzten Jahren ist zu beobachten, 
dass die Politik die Defizite in der Personalausstattung der Bun-
des- und Landespolizeien erkannt hat und nun endlich nach vielen 
Jahren der Sparpolitik zusätzliche Stellen bewilligt, die aber erst in 
den nächsten Jahren besetzt sein werden. Es kommt aber gerade 
auch bei der Ausstattung der Polizeien des Bundes und der Län-
der nicht nur auf die Quantität, sondern vor allem auf eine qualifi-
zierte Ausbildung und eine darauf aufbauende durch Fortbildung 
gewährleistete Qualität der Mitarbeiter an.
Die Kriminalpolizei steht außer bei spektakulären Kriminalfällen, 
in denen sich die Politik, die Medien und die Bürger am besten 
die sofortige Tatklärung durch die Kriminalpolizei wünschen, nicht 
im Fokus. Der Bürger, die Medien und die Politik nehmen die im-
mer noch durchaus beachtenswerten Erfolge der Kriminalpolizei 
als Selbstverständlichkeit hin. 
Es ist aber keineswegs selbstverständlich, dass z. B. in der PKS 
des Jahres 2021 Tötungsdelikte zu 94,6 Prozent, Sexualdelikte zu 
85,4 Prozent, Raubdelikte zu 61,7 Prozent und Betrugsdelikte zu 
63,3 Prozent aufgeklärt werden. 
Ein Blick in andere europäische und vor allem außereuropäische 
Länder würde der Politik sehr deutlich machen, wie gut die deut-
sche Kriminalpolizei immer noch dasteht, obwohl die Innenpolitik 
kaum etwas unterlassen hat, ihre Qualität etwa seit 1990 zu be-
einträchtigen. Wir stehen aktuell in der Situation, dass viele Län-
der, die sich für eine inhaltsgleiche Ausbildung entschieden ha-
ben, kaum noch Nachwuchs für die Kriminalpolizei finden, da der 
Wechsel aus der Schutz- zur Kriminalpolizei gerade von jungen 
Menschen als nicht attraktiv empfunden wird. Die Kriminalpolizei 
hat ein virulentes Nachwuchsproblem.
Die Sicherheit der Bürger vor Kriminalität, die Beweisführung in 
Strafsachen wird aber immer noch im Wesentlichen von Krimi-

nalisten geleistet, die selbst dann häufig ihr Bestes geben, wenn 
die Politik sie noch für ihre Arbeit und ihr Engagement bestraft 
wie z. B. in NRW durch die erhebliche Reduzierung hochwertiger 
Stellen und für einige Jahre beschlossene Besoldungskürzungen. 
Kriminalbeamte haben einen Eid auf die Verfassung abgelegt – 
wie andere Beamte auch. Aber nur sie haben die Aufgabe, aus un-
geklärten Straftaten geklärte zu machen und bei scheinbar geklär-
ten Straftaten die Beweisführung so zu gestalten, dass die Justiz 
das strafbare Verhalten angemessen würdigen und sanktionieren 
kann. Sie haben ein Berufsethos, das aber unter der Beliebigkeit 
der Verwendungen von Polizeibeamten, dem fragwürdigen Postu-
lat der Verwendungsbreite als fragwürdiges Qualitätsmerkmal und 
dem scheinbaren Dogma ihrer Austauschbarkeit erheblich gelitten 
hat. Sie fühlen sich für die Sicherheit einer Region vor Kriminalität 
und Kriminellen verantwortlich. Auch der Bürger nimmt dies gele-
gentlich als selbstverständlich wahr, obwohl dies gar nicht selbst-
verständlich ist. 

Arbeit der Kriminalpolizei hat so gut wie nichts mit der  
filmischen Darstellung zu tun – kriminalpolizeiliche  
Experten in allen Deliktsbereichen gefragt
Zuweilen entsteht der Eindruck, als müsse ernsthaft herausge-
stellt werden, dass die Arbeit der Kriminalpolizei nur höchst wenig 
mit Tatortszenarien in Filmen gemein hat, in denen Tötungsdelik-
te in anderthalb Stunden in der Regel durch zwei kompetente Kri-
minalisten unter Zuhilfenahme von Rechtsmedizinern, KTU- und 
IT-Experten sowie IT-Forensikern geklärt werden. Dabei hat die 
Tatortdarstellung so gut wie nichts mit der realen Arbeit der Krimi-
nalpolizei zu tun. Sie wäre in der Darstellung viel zu mühsam, viel 
zu detailliert, viel zu facettenreich und viel zu langwierig, um sie fil-
misch aufbereiten zu können. Vernehmungen in Filmen zeigen die 
Konzentration auf Kernfragen, schon einmal die Anwendung von 
List und Tücke über den erlaubten Rahmen hinaus, aber nicht die 
detaillierte und penible Vorbereitung, die kriminalistische Durch-
führung und die oft stunden- und tagelange Auseinandersetzung 
mit Zeugen und Beschuldigten, um Tatumstände aufzuklären und 
die Beweislage zu verbessern. Die Auswertung von Asservaten in 
Fällen der Betrugs- und Wirtschaftskriminalität, des Kindesmiss-
brauchs und der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte ge-
staltet sich in Zeiten der elektronischen Speichermedien wie eine 
Sisyphusarbeit. Daten sind auf diversen Speichermedien und zu-
nehmend in Clouds zu sichern und erreichen immer mehr das Vo-
lumen mehrerer Terabytes. Mit der zunehmenden Intelligenz und 
Kreativität der Straftäter und dem exponentiellen Anwachsen der 
Tatgelegenheiten in und durch moderne Kommunikationsmedien 
wie auch den sozialen Netzwerken stellen sich immer komplexere 
Aufgaben bei der Suche, Auswertung und Sicherung von Bewei-

Aus DER KRIMINALIST 7-8/1998 (Autor: Prof. Dr. jur. Erwin Quambusch)

" ' j.

Forum

Prof. Dr. jur.
ErwinQuam-
busch, Dozent
FH Bielefeld

I Korpsgeist für die
Kriminalpolizei?
Dies ist eine wahre Geschichte: Ein leitender
Polizeibeamter aus Nordrhein-Westfalen be-
richtete dem Verf. vor einigen Jahren von
seinem Engagement als Mann der ersten
Stunde an der damals neugegründeten
brandenburgischen Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung. Dort hatte er feststel-
len müssen, daß die jungen Leute mit DDR-
Vergangenheit den nunmehr geltenden
hochschulrechtlichen Grundsatz der Freiheit
des Studiums (§ 3 Abs. 4 HRG) durchaus für
anwendbar hielten. Anfangs sei daher "sein
Lehrgang" nicht vollzählig zum Unterricht er-
schienen. Daraufhin habe er den "Klassen-
sprecher" zu sich kommen lassen. Diesen
habe er darauf verpflichtet, ihm am nächsten
Tag die Präsenz aller Schüler zu garantieren.
Von da an sei dann alles tadellos gelaufen.'
Inzwischen sind die Verhältnisse völlig nor-
mal im Sinne der Tradition. Die Polizeiausbil-
dung wurde auch in Ostdeutschland von der
übrigen Ausbildung des gehobenen Dien-
stes abgesondert; teilweise werden Anwe-
senheitslisten geführt, und in Brandenburg
gibt es sogar schon den Trend, von den An-
wärtern zu erwarten, auch zu den t.ehrveran-
staltungen in Uniform zu erscheinen. Der
Gedanke an die hochschul rechtlich vorgege-
bene Studierfreiheit konnte also nur kurz ge-
dacht werden. Gleichwohl hat es hinsichtlich
der heute praktizierten Freiheitsbeschrän-
kung in der Beamten- und speziell der Poli-
zeiausbildung keines wesentlichen An-
stoßes seitens der DDR-Tradition bedurft;
denn die Beschränkung ist ein Ziel, das tradi-
tionell auch in den Altländern mit Entschie-
denheit verfolgt wird. In der Ausbildung der
Schutzpolizei trifft es aus spezifischen Grün-
den sogaroffenbar auf eine relativ breite Ak-
zeptanz. Diese Haltung ist verständlich, je-
doch in verschiedener Beziehung höchst
problematisch.
Dasgilt zunächst in grundsätzlicher Hinsicht.
Beamte, denen abverlangt wird, sich mit der
freiheitlichen Verfassungsordnung zu identi-
fizieren.' müssen notwendig den Wert der
freiheitlichen Ordnung erfahren haben, um
ihn zu kennen. Ein Erfahrungsfeld von zen-
traler Bedeutung ist insoweit der ausgeübte
Beruf. Das gilt nicht zuletzt auch deshalb,
weil die Beamtengesetze die volle Hingabe282

Kriminalisten-
ausbildung
nach dem Konzeet
der Schutzpolizel*
Von Prof. Dr. jur. Erwin Quambusch, FH Bielefeld

an eben diesen Beruf verlangen (vgl. z.B,
§ 54 BBG).
Der Gesichtspunkt der Freiheit im Beruf hat
indessen neuerdings für die Polizei eine spe-
zifische Bedeutung erlangt, wo die Ausbil-
dung der Kriminalpolizei mit der der Schutz-
polizei verschmolzen worden ist. Eine Ein-
heitsausbildung orientiert sich damit nicht
nur an den Aufgaben, sondern zwangsläufig
auch an den Auffassungen der Schutzpoli-
zei. Kraft ihrer Mehrheit gibt sie die verbindli-
che Mentalität vor. Das gilt jedenfalls so-
lange, wie die Mehrheit nicht ihren mehr-
heitsbedingten Einfluß einbüßt. Mithin do-
minieren die Momente, die die Schutzpoli-
zei für ausbildungsrelevant hält, und dem-
gemäß werden die Interessen der Kriminal-
polizei überlagert. Daß dies so ist,wird durch
die nord rhein-westfälische Praxiseindrucks-
voll bestätigt.'
Mit der Modifizierung der Ausbildung verän-
dert sich notwendig die Haltung und damit
auch die berufliche Kompetenz der Krimi-
nalpolizei. Denn daß unter den Aspekten der
Aufgaben bei Schutz- und Kriminalpolizei
unterschiedliche Anforderungsprofile beste-
hen, hat nicht nur Bedeutung für die fach-
theoretische und fachpraktische Ausbildung;
dieser Umstand verlangt auch nach unter-
schiedlichen charakterlichen Grundhaltun-
gen und damit ein unterschiedliches Beruf-
sethos. Wahrscheinlich ist es der Korpsgeist,
dem bei der Schutzpolizei zentrale Bedeu-
tung beigemessen wird, und wahrscheinlich
ist es die Kreativität, die für die Kriminalpoli-
zei von elementarer Wichtigkeit ist. Korps-
geist und Kreativität müssen sich zwar nicht
immer gegenseitig ausschließen; Jedoch ist
die von der Kriminalpolizei benötigte Kreati-
vität den Begriffen von Freiheit, Eigenverant-
wortlichkeit und kritischer Reflexion näher
als eine Haltung, die maßgeblich vom Befehl
und dessen Vollzug bestimmt wird.
Um Mißverständnissen von vornherein vor-
zubeugen: Hiermit soll weder ein Werturteil
noch die Behauptung ausgesprochen wer-
den, die Schutzpolizei könne heute ohne ei-
nen Sinn für Kreativität auskommen. Be-
hauptet wird nur, daß kreatives Verhalten
dem Selbstverständnis der Schutzpolizei
weitaus weniger naheliegt als den Kriminal-
polizisten, die ihren Beruf niemals ohne
Rückgriff auf diese Tugend effizient hätten
ausüben können. Als Einheitspolizisten aber

können die Kriminalisten nicht oder nur un-
ter unnötigen Erschwernissenzu der Freiheit
gelangen, die sie benötigen. Hierin liegt ein
gravierendes Problem, und zwar auch des-
halb, weil die Polizei- und Verwaltungsaus-
bildung ohnehin und generell schon mit er-
heblichen Freiheitsbeschränkungen belastet
ist.

11Die Erblast der
Einprägeanstalten
Würde ein einheitspolizeilicher Studiengang
nach dem Muster des Jurastudiums organi-
siert, so wäre das Problem weniger bedeu-
tend. Der Student hätte dann die Möglich-
keit, sein Studium eigenverantwortlich zu
planen und solche Qualifikationen zu erwer-
ben, die es ihm gestatten, sich in den einzel-
nen prüfungsrelevanten Gebieten zurecht-
zufinden. Wer gelernt hat, selbstbestimmt
methodisch zweckmäßig vorzugehen und
die geeigneten Schlüsselfragen zur Klärung
und Einschätzung eines Sachverhalts zu stei-
len, braucht niemanden, der ihm vor-
schreibt, in welcher Stunde er was zu lernen
hat.
Demgegenüber wird die Polizei wie auch
der gehobene Dienst der allgemeinen Ver-
waltung unter den Bedingungen einer Ein-
prägeanstalt ausgebildet. Hier wird eine Tra-
dition fortgeführt, wie sie sich erstmals in
den Polizei- und Verwaltungsschulen der
1920er Jahre konkretisiert hat, deren Ur-
sprünge Jedochwesentlich weiter zurückver-
folgt werden können.' Ein auffälliges Merk-
mal der überkommenen Schulung ist die
Einübung des Details. Verlangt wird, Kennt-
nisse zu übernehmen, ohne daß deren Sinn-
zusammenhang und Sinnheftigkeit zuvor of-
fengelegt und erörtert worden sind. Dem
entspricht es, wenn im Unterricht Elemente,
die auf Problem lösungen abzielen, kaum
anzutreffen sind." Diese Ausbildungsme-
thode ist kreativitäts- und eigenverantwor-
tungsfeindlich, weil nicht gelernt wird, Ant-
worten zu finden, sondern angebotene Ant-
worten zu rezipieren. Das dahingehende
Training zielt letztlich auf die Herausbildung
der Haltung ab, in allen Zweifelsfragen auf
die Weisung zu warten.
Zur Rechtfertigung der Methode wird seitens
der Verwaltung immer wieder darauf verwie-
sen, es gelte, berufsfertige Beamte auszubil-
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Wir können uns zur Zeit in der
Bundesrepublik Deutschland
kaum eine bessere Investition

vorstellen als den Einsatz zusätzlicher
Kriminalbeamter.

Jüngste Umfragen belegen, daß die
Angst vor Kriminalität, die Forderung
nach wirkungsvoller Verhütung und
Bekämpfung der Kriminalität auf der
Prioritäten1iste der Bürgerwünsche an
die Politik immer weiter nach oben
rücken und in einigen Umfragen bereits
den Spitzenplatz einnehmen. Die Bür-
ger und der BDK sehen einen dringen-
den Handlungsbedarf,

- die Bundesrepublik Deutschland
nicht zum Tummelplatz in- und auslän-
discher Krimineller werden zu lassen,

- die Entdeckungswahrscheinlichkeit
für Täter der Alltagskriminalität wie der
Organisierten Kriminalität zu erhöhen
und tatzeitnahe Sanktionen zu errei-
chen,

- gegen Gewalt in dieser Gesellschaft
konsequent erzieherisch und zur Not
auch mit den Mitteln des Strafrechtes
vorzugehen,

- unverbesserliche Intensivtäter so zu
sichern, daß sie keine neuen Straf taten-
serien mehr verüben können,

- ausländische Tatverdächtige, die das
Gastrecht dieser Bundesrepublik
Deutschland durch schwerwiegende
Straftaten mißbrauchen, konsequent
abzuschieben,

- insbesondere in den Deliktsfeldern
der Rauschgiftkriminalität, der Wirt-
schaftskriminalität, der Umweltkrimi-
nalität und der Organisierten Krimina-
lität deutliche Ermittlungsschwer-
punkte zu setzen.

Organisiertes Verbrechen darf nicht
krakenartig seine Arme über das Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland
ausbreiten und sie fest umklammern.
Wir müssen verhindern, daß Politik,
Verwaltungen und Wirtschaft dem
Diktat von Kriminellen und ihrem Ge-
waltpotential kein geeignetes Mittel
mehr entgegensetzen können und in
die Abhängigkeit von Verbrecher-
strukturen geraten.

Dies ist keineswegs Schwarzmalerei.
Dies sind auch keine Forderungen, die
der BDKstellt und dem Bürger als seine
vermutete Meinung überstülpt. Dies
sind Forderungen, die Sie überall nach-
lesen können.

Der Bürger stellt diese Anforderungen
an die Polizei als Gesamtorganisation
und speziell an die Kriminalpolizei.

Organisation
Der Bürger verbindet mit dem Begriff
Kriminalpolizei seit mittlerweile über
180 Jahren in Deutschland eine polizei-
liche Spezialdienststelle, die sich aus-
schließlich um Kriminalitätsverhütung
und -verfolgung kümmert. Diese Kripo
soll nach dem Willen der Bürger nicht
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mit anderen Aufgaben belastet wer-
den. Der Kriminalfilme konsumierende
Durchschnittsbürger geht davon aus,
daß die von ihm angezeigte Kriminalität
von Kriminalbeamten bearbeitet wird.
Er dürfte kaum Verständnis dafür ha-
ben, wenn die Innenpolitik Aufgaben
der Kriminalitätsbearbeitung z.E. auf
zwei Ermittlungsdienste bei Schutz-
und Kriminalpolizei überträgt und er es
als Geschädigter eines einfachen Dieb-
stahls aus seiner Wohnung mit Ermitt-
lungsbeamten der Schutzpolizei und
bei schwerem Diebstahl mit Ermitt-
lungsbeamten der Kriminalpolizei zu
tun hat. Wir können dem Bürger dies
nicht begreiflich machen. Es ist nämlich

schiedlich geführten Ermittlungsdien-
sten über Kriminalität entstehen, die
z.E. nach beutekriminologischen Ge-
sichtspunkten auf die Ermittlungsdien-
ste aufgeteilt wird. Zu welchen Absur-
ditäten führt eine solche Schnittstelle.
Sie führte z.E. in Bayern dazu, daß Ein-
bruchdiebstähle mit einem Schaden
über DM 10.000,- der Kriminalpolizei
zur Bearbeitung zugewiesen wurden,
die mit geringerem Schaden der Schutz-
polizei. Zur Konsequenz hatte diese De-
liktsaufteilung, daß die Beamten der
Schutzpolizei, die im ersten Angriff vor
Ort waren, Schadenssummen unter DM
10.000,- und damit in die eigene Zu-
ständigkeit rückten, wenn die Taten ge-

klärt werden konnten und andere
Straftaten in ihrer Schadenshöhe über
die DM 10.000,- Grenze hoben, wenn
sie nicht geklärt werden konnten, um
die Zuständigkeit der Kripo zu begrün-
den.
Die renommierte Kienbaum-Unterneh-
mensberatung hat in ihrem jüngsten
Gutachten über die Polizeiorganisation
in Niedersachsen eindeutig belegt, daß
entsprechend der langjährigen BDK-
Forderung Kriminalitätssachbearbei-
tung in eine Hand gehört - nach BDK-
Auffassung kann diese Hand nur die
durch die Polizeipersonalpolitik mittler-
weile zerstümmelte Hand der Kriminal-
polizei sein, die wieder mit fünf Fingern
ausgestattet werden muß.

Eine starke Kripo
für ein sicheres
Deutschland
Eike Bleibtreu, Bundesvorsitzender
Rolf Jaeger, Beisitzer zbV im Bundesvorstand
stellv. Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen

oft Zufall, ob der Täter die Tatbestände
eines einfachen oder eines schweren
Diebstahls verwirklicht. Genauso pro-
blematisch ist die Zuordnung von Er-
mittlungsdiensten zu Polizeiinspektio-
neu, Polizeiabschnitten u.ä. und ihre
Unterstellung unter z.B. Inspektionslei-
ter auf Kosten einer Gesamtabteilung
Kriminalpolizei. Bei den Ermittlungen
kommt es auf den Täterwillen an, nicht
immer auf die konkrete Ausformung der
Tat.

Es gibt deshalb keinen Grund, den Or-
ganismus Gesamtkriminalität mit sei-
nen vielfachen Verflechtungen zwi-
schen den einzelnen Deliktsformen auf
unterschiedlich geführte Ermittlungs-
dienste aus Schutz- und Kriminalpoli-
zeibeamten aufzuteilen. Dennoch wird
entgegen den Erwartungen der Bürger
in Bayern, in Baden-Württemberg, Ber-
lin, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz,
Sachsen, Nordrhein-Westfalen und
Thüringen dieser Schnitt mitten durch
eine organische Gesamtstruktur gezo-
gen mit der Folge, daß überall blutende
Verletzungen entstehen. Diese Verlet-
zungen symbolisieren bildhaft Informa-
tionsverluste, die zwischen unter-

UnterschiedlicheBerufsbilder _
Die Kriminalpolizei ist bei der jetzigen
Haushaltslage, in der Stellenvermeh-
rungen nicht zu erwarten sind, auf Ver-
stärkung aus der Schutzpolizei ange-
wiesen und bereit, Kollegen der Schutz-
polizei in den Kriminaldienst zu über-
nehmen und dort wertvolle Sachbear-
beitungstätigkeit leisten zu lassen. Wir
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sen, die nur von Experten, Kriminalfachangestellten oder sich fort-
bildenden Kriminalisten geleistet werden können. 
Der Kriminalist, der seinen Beruf ernst nimmt und die vielfältigen 
Facetten der Kriminalwissenschaften, des Straf- und Strafpro-
zessrechtes sowie des Polizeirechtes kennt, weiß, dass allein das 
Erlernen dieser Wissensinhalte schon eine außergewöhnlich große 
Herausforderung ist. Das Beherrschen und die Anwendung dieser 
Wissensinhalte in der kriminalpolizeilichen Praxis sowie die Aneig-
nung weiterer persönlicher, sozialer und methodischer Kompeten-
zen gehen über diese Anforderungen noch einmal weit hinaus. Ein 
dreijähriges berufsqualifizierendes Studium für die Kriminalpolizei 
bietet daher keinen Raum für in inhaltsgleichen Studiengängen 
vermittelte nicht relevante Studieninhalte wie z. B. die Aufnahme 
von Verkehrsunfällen, Verkehrssicherheitsarbeit, viele allgemeine 
Gefahrenlagen und spezielle Einsatzlagen, die im Wesentlichen 
schutzpolizeiliche Aufgabenfelder betreffen. 

Überall erklingt der Ruf nach Experten –  
nur die Polizei bietet vielfach universelles Studium 

Die innenpolitischen Entscheidungsträger derjenigen Bundeslän-
der, die sich auch im Jahr 2023, wie in der nachfolgenden Über-
sicht über die aktuelle Ausbildungssituation in der Kriminalpolizei 
in den Ländern und im Bund ablesbar, immer noch für nur einen 
einzigen Ausbildungsgang für die Polizei starkmachen, würden 
dieses Modell wohl nie auf andere Lebensbereiche übertragen. 
So würden sie vermutlich schreiend aus einem Operationssaal he-
rauslaufen, wenn sie erfahren würden, dass der Herzchirurg bis 
gestern Hautarzt war, obwohl auch er ein breit angelegtes allge-
meines Medizinstudium absolviert hat. Sie würden vermutlich kei-

nem Dachdecker an ihrem Wohnhaus den Auftrag geben, die Sa-
nitärinstallation zu realisieren. Sie kaufen ihr Fleisch beim Metzger, 
ihre Brötchen beim Bäcker und kämen auch sonst nicht auf die 
Idee, die unterschiedlichen Berufe in der außerpolizeilichen Be-
rufswelt nicht für ihre persönlichen Zwecke zu nutzen, weil sie 
sich privat von einer Spezialisierung immer mehr versprechen als 
von nur allgemein oder universell ausgebildeten Berufen. Der Poli-
zei verordnen sie aber das genaue Gegenmodell und stellen sich 
daher einer professionellen Schutz- und Kriminalpolizei, die den  
Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist, entgegen. 
Fragt man, wer im Wesentlichen dieses Modell der einheitlichen 
Polizeiausbildung stützt, so sind dies leitende Ministerialbeamte in 
den Polizeiabteilungen, Führungskräfte der Schutzpolizei und we-
sentliche Teile der Polizeigewerkschaften GdP und DPolG sowie 
viele Personalräte der Polizei. 

Die Antwort auf 64 Berufsbilder in der Polizei:  
eine Ausbildung – dabei gibt es viele bessere Optionen

Der frühere NRW-Innenminister Ralf Jäger hat in einer Presse-
erklärung von 64 Berufsbildern in der Polizei gesprochen. Es gibt 
jedoch nur ein einziges berufsqualifizierendes Studium in NRW 
und in vielen anderen Bundesländern sowie bei der Bundespoli-
zei. Die Polizei hat in vielen Bundesländern in den nächsten zehn 
Jahren einen erheblichen Nachersatzbedarf. So sind Länder wie 
NRW stolz darauf, ca. 3.000 Polizeibeamte pro Jahr einzustellen. 
Die Einstellungsberater wenden sich in Ländern, die sich schon 
für eine zweigeteilte Laufbahn auch bei der Schutzpolizei ent-
schieden haben, an qualifizierte Abiturienten oder Bewerber mit 
Fachhochschulreife. Man möchte am liebsten die Besten haben, 
die aber auch in anderen Bereichen gesucht werden. Der „war for 
talents“ ist voll entbrannt. Diesen Besten präsentiert man die Poli-
zei mit den genannten 64 Berufsbildern als eine Organisation, die 
eigentlich nur für zwei Berufsbilder ausbildet – den Wachdienst 
und die Bereitschaftspolizei. 
Nun ist der Wachdienst neben der kriminalpolizeilichen Sachbe-
arbeitung in Kommissariaten die herausragende Funktion in der 
Polizei – unbestritten. Es werden auch die meisten Polizeibeamten 
jetzt und in Zukunft für den Wachdienst und die Bereitschaftspoli-
zei gebraucht. Wenn man dies aber weiß, braucht man nur diejeni-
gen für einen solchen Wachdienst in Bachelorstudiengängen oder 
auf Polizeischulen auszubilden, die dort auch eingesetzt werden. 

 » Es wäre möglich, in Ländern, die noch für den mittleren 
Dienst einstellen, auch Ausbildungsgänge für die Bereit-
schaftspolizei einzuführen, um die Professionalität auch 
dieses Polizeidienstzweiges zu untermauern. Die Beamten 
könnten erst einige Jahre dort eingesetzt werden, bevor sie 
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Stellenwert der Kriminalistik als Studienfach an
Hochschulen1 – Wege aus dem Abseits

„Wir praktischen Kriminalisten haben
das Recht, zu fordern, dass man uns
brauchbaren Nachwuchs heranbilde –
mit uns fordert  das jeder Bürger, der Ru-
he und Ordnung im Staate will; es wird
niemandem einfallen, auf einmal Lehr-
stühle für Kriminalistik auf allen Uni-

versitäten zu verlangen, aber man mache wenigstens den Versuch, so wird sich
der Erfolg zeigen und endlich wird man sich dazu entschließen, an jeder Univer-
sität solche Kanzeln zu errichten –, wir  werden sie nicht heuer und nicht in den
nächsten Jahren haben, in 20 Jahren haben wir sie gewiss.“2

Ass. Jur. Thomas Bode, 
Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Strafrecht, Strafprozessrecht

und Rechtsinformatik 
Europa-Universität Viadrina,

Frankfurt (Oder)

�� Grundproblem 

Hans Gross prophezeite dies 1894. Fast 120
Jahre und einige Versuche später gibt es nach
derzeitigem Stand Kriminalistik an deutschen
Universitäten nur in verschwindend geringem
Maße. Sie findet weder institutionell noch in-
haltlich statt. Kriminalistik existiert als or-
dentliches Lehrfach lediglich in der Polizei-
ausbildung an Fachhochschulen und auch
dort oft nur in beschränktem Maße. Dies führt
zu einer gewissen Vernachlässigung der Kri-
minalistik als Wissenschaft. Die geringe För-
derung der Wissenschaft hat wiederum eine
negative Rückkoppelung auf die Kriminalistik
in der Lehre zur Folge. Sowohl Wissenschaft
als auch Lehre beeinflussen die Berufe, in de-
nen Kriminalistik eine Rolle spielt, unmittel-

bar, insbesondere Kriminalbeamte, aber auch
Sachverständige und mit Einschränkung
Staatsanwälte und zuletzt Strafrichter. Aus der
Berufspraxis werden dann wiederum Lehrer
für den Unterricht in Kriminalistik rekrutiert.
Viele dieser hochqualifizierten Ausbilder hat-
ten bereits in ihrem Studium an der Hoch-
schule eine kriminalistische Spezialausbil-
dung begonnen, die sie im folgenden Berufs-
leben vertiefen konnten. Das wird aber wegen
heute verbreiteter eingliedriger Studiengänge
und wechselnder Verwendungen in Zukunft
in vielen Bundesländern nicht mehr in her-
kömmlichem Maße möglich sein. Gefangen
in diesem Teufelskreis wird die Kriminalistik
fast zwangsläufig auf allen Ebenen langsam
an Niveau verlieren.

�� Begriffsklärung Kriminalistik im
Gesamtsystem der Kriminalwissen-
schaften

Die Kriminalistik ist in das Gesamtsystem der
Kriminalwissenschaften einzuordnen. Die-
ses System ist vor gut 100 Jahren von Hans
Gross begründet worden und besteht nach
einigen Modifikationen in etwa noch heute
so. Nach der ersten Grobeinteilung stehen
den juristischen die nichtjuristischen Krimi-
nalwissenschaften gegenüber. Zunächst sind
die strafrechtlichen Teile der Rechtswissen-
schaften zu nennen. Auf die andere Seite ge-
hören Kriminologie und die Kriminalistik.
Letztere steht im Fokus der aktuellen Diskus-
sion. 

Eine bindende oder unstrittige Definition der
in stetigem Wandel begriffenen Kriminalistik
gibt es nicht. Ich möchte darum ein aus zahl-
reichen Ansätzen den Durchschnitt bilden-
des  Modell  anführen:  

Unter Kriminalistik versteht man die An-
wendung aller technischen, taktischen und
strategischen Mittel, die der Aufdeckung,
Aufklärung und Verhinderung krimineller
Handlungen dienen. 

In diesem Sinne wird in der Literatur eine
Unterscheidung in die Teildisziplinen Krimi-
nalstrategie, Kriminaltaktik und Kriminal-
technik vorgenommen. Diese Teilbereiche
bedienen sich ihrerseits Methoden aus ande-
ren Wissenschaften wie beispielsweise
Rechtsmedizin, Psychiatrie, Psychologie und
Physik. 

Gründe für geringe Bedeutung der 
Kriminalistik in der Hochschullandschaft

Wie kommt es nun, dass Kriminalistik trotz
all ihrer Berührungspunkte mit anderen uni-
versitären Wissenschaften ein Schattenda-
sein an Universitäten fristet? Warum ist sie
nicht einer Naturwissenschaft oder wie die
Kriminologie der Rechtswissenschaft ange-
gliedert?

Unterschiedliche Ausbildungstraditionen –
Jurist/Polizist 

Der erste Grund liegt in den unterschied-
lichen Traditionslinien für die Ausbildung zu
den Berufen Jurist und Polizist. Jura ist seit

Kriminalistik im System der Kriminalwissenschaften

Aus DER KRIMINALIST 6/2002
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Eike Bleibtreu.
BDK-Bundes-
vorsitzender,
Bonn

Rolf Jaeger,
Stellv. BDK-
Bundesvorsit-
zender. Düssel-
dorf

Auf der ßundesvorstandssitzung des BDK in
Oberorke schlug der nachfolgend auszugs-
weise veröffentlichte Beitrag des stellv. GdP-
Landesvorsitzenden Hessen, Norbert Wein-
bach, wie eine Bombe ein. Kollege Wein-
bach hatte in der Aprilausgabe des Hessen-
teils der Gewerkschaftszeitschrift Deutsche
Polizei unter der Überschrift"Die Y-Ausbil-
dung wäre ein Holzweg" seine und da-
mit die GdP-Positionen gegen die speziali-
sierte Ausbildung für Schutz- und Kriminal-
polizei in einer bemerkenswert offenen
Weise dargestellt.
Diese Argumente offenbaren ein ge-
werkschaftsegoistisches Bild einer in-
tegrierten Gesamtpolizei ohne Rück-
sicht auf die Qualität der Arbeitsergeb-
nisse, die bei den versammelten Lan-
des- und Bundesvorsitzenden des BDK
eine Mischung von Erstaunen und Ent-
setzen, zwischen Lachen und Weinen
auslösten.
Da selten die wirklichen Hintergründe, die
eine Gewerkschaft wie die GdP dazu brin-
gen, sich seit Jahren für eine inhaltsgleiche
Ausbildung der Beamten von Schutz- und
Kriminalpolizei in dieser spezialisierten Welt
einzusetzen, so deutlich werden, kam der
Bundesvorstand zu dem Beschluss, den
BDK-Mitgliedern Auszüge dieses Artikels als
Zitate zur Kenntnis zu geben und gleichzeitig
die Gegenposilionen des BDK zu den Jewei-
ligen Aussagen darzustellen. 50 haben auch
die BDK-Mitglieder eine Information über
die in weiten Bereichen völlig gegenläufigen
gewerkschaftlichen Positionen.

Überlegungen zur
V-Ausbildung in den
Ländern
Bedeutsam wird diese GdP-Haltung vor
dem Hintergrund aktueller Entwicklungen

CidP-Funktionär
enttarnt Hintergründe
der CidP-Positionen
zur "Y-Ausbildung66

Von Eike Bleibtreu. Bann und Ralf Jaeger, Düsseldorf

z.B. in Sachsen, im Saarland, in Hessen,
Scnleswig-Holstein, In Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen. Hier wird ernsthaft
daran gedacht oder wurden bereits konkrete
Umsetzungsmaßnahmen unternommen,
die Kollegen der Schutz- und Kriminalpolizei
jeweils für ihre speziellen Funktionen auszu-
bilden. Da Sich die Innenministerien sehr
schwer tun, den Weg zurück in eine vom
BDK geforderte weitgehend getrennte Aus-
bildung von Schutz- und Kriminalpolizei zu
gehen, bot die in der Überschrift des Kolle-
gen Weinbach kritisierte Y-Ausbildung aktu-
ell in Hessen einen gangbaren Weg aus dem
selbst verschuldeten Dilemma. Der BDK in
Hessen hatte unter seinem Landesvorsit-
zenden Hubertus Harras in vielen Verhand-
lungen mit Innenminister Volker Bouffier die
Zustimmung des Ministeriums zur Ein-
führung einer v-Ausb.ldung erhalten, die
aber zum Zeitpunkt des Redaktionsschlus-
ses wieder in Frage steht. Der Minister war
auf die BDK-Argumentatlon zur notwendi-
gen Spezialisierung von Beamten der
Schutz- und Kriminalpolizei für ihre speziel-
len Aufgabenfelder weitgehend eingegan-
gen und hatte sich für ein Modell entschie-
den, dass zumindest im dritten Ausbildungs-
jahr an der Fachhochschule entsprechend
dem Bedarf Kriminalisten getrennt ausbil-
dete.
Damit konnte die GdP nicht leben und
nutzte unter anderem diesen Artikel neben
ihren Widerstanden Im Hauptpersonalrat als
Gegenargumentation. Für den BDK ist die Y-
Ausbildung eine zwar nicht ideale, aber den-
noch deutlich bessere Möglichkeit zur Quali-
fizierung von Schutz- und Kriminalpolizei als
die heutige häufig inhaltsgleiche Ausbildung,
die weder den Ansprüchen einer professio-
nellen Kriminal- noch einer professionellen
Schutzpolizei entspricht.

Wenn die GdP so massiv wie nachfolgend
bewiesen gegen selbst eine Y-Ausbildung
vorgeht, beweist sie, dass sie
- alle Bewerber für die Polizei unabhängig

von ihren persönlichen Verwendungsvor-
stellungen in der Schutz- oder Kriminalpo-
lizei zur Schutzpolizei zwingen will,

- auch die zukünftigen Kriminalbeamten zu
einem oft mehrjährigen Dienst in Bereit-
schaftspolizeieinheiten dirigieren will, um
dortige Personal probleme zu lösen,

- die inhaltsgleiche Ausbildungvor allem als
Rekrutierungsmoglichket für neue GdP-

Mitglieder durch die Zwangsuniformie-
rung aller Anwärter ansieht,

- die Kriminalpolizei nutzen will, um damit
Alters- und Strukturprobleme des Wach-
und Wechseldienstes im Rahmen des
Dienstzweigwechsels zu lösen,

- noch überhaupt nicht die Chance gese-
hen hat, durch das Bekenntnis zur Y-Aus-
bildung oder zur getrennten Ausbildung
auch ein hochwertiges schutzpolizeiliches
Berufsbild zu schaffen, für das es dann
keine Schwierigkeiten mehr gibt, Bewer-
ber einzustellen.

1.Zitat des stv. GdP-Landesvorsitzen-
den Weinbach
..Die guten ins Kröpfchen. die
schlechten ins Töpfchen"
"So hatte ich im vergangenen Jahr in ei-
nem Artikel zum Thema" Y-Ausbildung"
geschneben. Es ist der Wunsch des BOK,
die bewährte polizeiliche Ausbildung zu
trennen, die Integration von Kund S rück-
gängig zu machen, um den Elitegedonken
(Harry, hol den Wogen) Wieder aus der
Mottenkiste hervorzukromen. Von diesem
Artikel habe ich nichts zurückzunehmen
Ich denke nicht, dass sich Schutzpolizi-
sten/-mnen beleidigt fühlen, wenn ich die
Idee des BOK als dos entlarve, was sie ist,
einen Keil in die Polizei zu treiben Wer
eine Bestenauslese WIJlund damit die
Masse vom Zugang zu Kausklammern
will,der dorf sich nicht wundern, wenn ich
dos umschreibe mit "die Elitezu K. die Blä-
den zu S. " Schutzleute verstehen sehr gut
was damit gemeint Ist. Sie sind intelligen-
ter, als dos einiqe Herren des BOK glau-
ben. Ich nehme heute ausdrücklich die
Mehrzahl der Kntmnalbeomten/-lnnen
des finzeldienstes in Schutz, die diese Y-
Ausbtldung auch nicht wollen, wie mir und
den anderen von vielen Seiten versichert
worden ISt, auch von Mitgliedern des
BOK."

Kommentar:
Es Ist geradezu erschreckend, wie komplex-
beladen diese Argumentation eines GdP-
Funktionars 1St.Hierwerden alte Kaffeehole-
rkomplexe aus Kriminalfilmen, die leider
allzu oft die Beamten der Schutzpolizei In
untergeordneten Rollen in Kriminalfällen
zeigen und sie falschlicherweise abqualifi-
zieren, zu Argumentationshilfen für die
größte Polizeigewerkschaft dieses Landes.
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ggf. im Rahmen eines weiteren Ausbildungsganges für den 
Wachdienst qualifiziert werden. 

 » Es wäre möglich, Bewerber, die nur an einer Verwendung in 
der Kriminalpolizei interessiert sind, gezielt in einem krimi-
nalwissenschaftlichen Studiengang wie aktuell im BKA, in 
Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein und Hessen mit der 
sicheren Zusage der Verwendung in der Kriminalpolizei im 
Anschluss an ihre Ausbildung einzustellen. 

 » Es wäre sogar möglich, wie die Polícia Judiciária in Portugal 
und aktuell auch in den Niederlanden Bewerber mit abge-
schlossenen Bachelor- oder sogar Masterstudiengängen, die 
für die kriminalpolizeiliche Arbeit von besonderer Bedeutung 
sind, unmittelbar in die Kriminalpolizei einzustellen und sie 
mit ergänzenden Studiengängen zu Kriminalisten fortzubil-
den, was mittlerweile in einigen Ländern bei Cyberkriminalis-
ten und Wirtschaftskriminalisten geschieht. 

 » Es wäre jeweils problemlos möglich, den Nachersatzbe-
darf für unterschiedliche Dienstzweige in der Polizei drei 
bis vier Jahre vorher zum jeweiligen Einstellungszeitpunkt 
zu definieren und entsprechend dem Bedarf die Bewerber 
jeweils auszuwählen und einzustellen, damit sie sich in ihrem 
Bachelorstudiengang schon auf spezielle Verwendungen 
in der Polizei vorbereiten. Sie könnten dann mit einer ganz 
anderen Lernintensität an diese Lerninhalte herangehen, weil 
sie wissen, dass sie diese Lerninhalte für ihre zukünftigen 
Aufgaben unmittelbar brauchen werden.

Im Rahmen des Bologna-Prozesses haben sich viele Innen-
ministerien entschieden, in der Polizei nur einen Bachelorstudien-
gang anzubieten, der im Wesentlichen darauf ausgerichtet ist, für 
die offensichtlich aus Sicht der Ministerien wichtigsten Funktio-
nen im Polizeidienst, den Wachdienst und die Bereitschaftspoli-
zei, auszubilden. Aus Sicht der Kriminalpolizei ist der Anteil des 
Wachdienstes an der Kriminalitätsbekämpfung aber eigentlich ge-
rade bei zunehmenden Straftaten im Internet und abnehmender 
Straßenkriminalität rückläufig und auch noch eng begrenzt. Der 
Wachdienst kann in seinem Wahrnehmungsbereich nur Straßen-
kriminalität zur Kenntnis nehmen, die im Verhältnis zur Gesamtkri-
minalität eine immer geringere Bedeutung in den letzten Jahren im 
Vergleich z. B. zur Wirtschaftskriminalität, OK-, Clan-, Betrugs-, 
Computer- und Internetkriminalität bekommen hat. Immer mehr 
Kriminalität entzieht sich auch den Augen des besten Streifen-
beamten. 
Hinzu kommt, dass ein wesentliches Aufgabenfeld der Schutz-
polizei im Rahmen der Verkehrsüberwachung und der Gefahren-
abwehr im Verkehr sowie der Verfolgung von Ordnungswidrigkei-
ten und Straftaten im öffentlichen Verkehrsraum an Bedeutung 
verliert. Die Zahl der tödlich Verletzten und der Schwerverletzten 
sowie die Zahl dieser Unfälle gehen deutlich zurück. Durch neue 
Assistenzsysteme und perspektivisch das selbstfahrende Auto er-
höht sich die Sicherheit im Straßenverkehr weiter, sodass der Per-
sonaleinsatz dort auf den Prüfstand gestellt werden sollte. Für die 
Sicherheit im Straßenverkehr sind auch die Ordnungsbehörden 
verantwortlich und können Aufgaben auf die Kommunen übertra-
gen werden, in der Kriminalitätsbekämpfung nicht.
Die Politik hat darauf noch gar nicht reagiert. Der Wachdienst ist 
bis auf Ausnahmen, bei denen er auch Teile der Kriminalitätssach-
bearbeitung leistet, auf die Aufnahme von Anzeigen, Tatortauf-
nahmen, Fälle kleinerer Kriminalität, Fahndungsmaßnahmen und 

Kontrollmaßnahmen in Bezug auf Straftaten beschränkt. Dies er-
gibt sich alleine aus den Besonderheiten des Schichtdienstes 
und bedeutet keine Geringschätzung, da er auch noch wesentli-
che andere Aufgaben in der Gefahrenabwehr und Verkehrsunfall-
bekämpfung sowie Einsätze wahrzunehmen hat. 
Unter den Bedingungen des Schichtdienstes können Ermittlun-
gen konsequent gar nicht geführt werden. Die Aufgabenteilung 
zwischen dem Wachdienst und einer Kriminalitätssachbearbei-
tung bzw. der Kriminalpolizei ist deshalb ganz einfach, aber je-
weils nach Kriminalitätslage und Personalsituation zu definieren. 
Man könnte sogar so weit gehen, alle Strafanzeigen und Tator-
te nur durch die Kriminalpolizei aufnehmen zu lassen und auch 
die Fahndungs- und Kontrollaufgaben in Kriminalitätsangelegen-
heiten nur kriminalpolizeilichen operativen Dienststellen zu über-
tragen. 
Dies würde aber die Einheit der Polizei gefährden und müsste zu 
einer deutlichen Verstärkung der Kriminalpolizei führen, sodass 
die derzeitigen Aufgabenteilungen bis auf die Zuordnung von Er-
mittlungsaufgaben an schutzpolizeiliche Ermittlungsorganisatio-
nen durchaus unter den aktuellen Bedingungen als sachgerecht 
betrachtet werden können. Schließlich kann auch die Schutzpoli-
zei aus ihren Tätigkeiten zur Kriminalitätsbekämpfung Ansprüche 
herleiten, aus der zweigeteilten Laufbahn besoldet zu werden. 
Deshalb kommt es auch darauf an, dass auch diese Segmente 
des schutzpolizeilichen Dienstes zur Unterstützung der Kriminali-
tätsbekämpfung professionell erledigt werden. 
Was aber sollte die Innenministerien hindern, die Beamten im 
Wachdienst und in anderen schutzpolizeilichen Funktionen nur in-
tensiv für die Elemente der Kriminalitätsbekämpfung auszubilden, 
die im Wachdienst zu leisten sind – also eine professionelle An-
zeigenaufnahme bis auf Spezialfälle der Kriminalität, eine profes-
sionelle Tatortaufnahme in definierten Fällen, Teile der operativen 
Fahndungsarbeit, professionelle Kontrolltätigkeiten und das Wis-
sen über das Ermittlungsverfahren und ihre spezielle Rolle insge-
samt.
In heutigen inhaltsgleichen Studiengängen müssen sich zukünfti-
ge Kriminalbeamte mit für sie irrelevanten Inhalten der Verkehrs-
lehre und Einsatzlehre befassen, was in fachspezifischen Studi-
engängen gar nicht erforderlich ist. Zeit, in der diese Inhalte zu 
erlernen sind, könnte für vertiefende kriminalistische, kriminologi-
sche, strafrechtliche und strafprozessuale Modulinhalte sowie für 
IT-Wissen, Wissen über soziale Netzwerke und IT-Beweissiche-
rung gewonnen werden. 
Schaut man in heutige inhaltsgleiche Studienpläne, so fällt auf, 
dass während der Ausbildung kaum Wissen über die Bekämp-
fung Organisierter Kriminalität, verdeckte Ermittlungsmethoden, 
Telekommunikationsüberwachungen, Korruptionsbekämpfung, 
Geodatenauswertung, Observationen, Computerkriminalität, DV-

Aus DER KRIMINALIST 10/2006
Deutschland und Europa benötigen
eine Expertenkripo

Um diesen Kreislauf der Sicherheit zu
gewährleisten und die Freiheit zu erhal-
ten, benötigen die Bundesrepublik
Deutschland und Europa speziell für die
Ermittlungsführung eine Experten-Kripo.
Von diesem Ziel des BDK ist die Bundes-
republik Deutschland bei ihren Organisa-
tionsegoismen, dem unterschiedlichen
Aus- und Fortbildungsinteresse der ein-
zelnen Bundesländer und in der Ermitt-
lungsorganisation des Bundes noch sehr
weit entfernt. Die Polizeikräfte werden
unterschiedlich im Bund und in einzelnen
Ländern zuständigen Ermittlungsorgani-
sationen zugeordnet. Viele Schnittstellen
zwischen den kriminalpolizeilichen Orga-
nisationen des Bundes und der Länder be-
stimmen den kriminalpolizeilichen Alltag.
Auch andere europäische Länder gefallen
sich in der Diversifizierung kriminalpoli-
zeilicher Ermittlungskompetenz. Die
Bundesrepublik Deutschland muss versu-
chen, im Konzert der Polizeien in Europa

Europäische Zusammenarbeit – KriminalistenausbildungEuropäische Zusammenarbeit – Kriminalistenausbildung

der kriminalist 10/2006 Bund Deutscher Kriminalbeamter1 | Seite

Die Experten-Kripo – Standard für Freiheit
und Sicherheit in Europa1

von Rolf Jaeger,
stv. BDK-Bundesvorsitzender, Leitender Kriminaldirektor, Reichshof

Die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa wollen sicher leben. Sie haben einen Anspruch darauf,
dass der Staat ihre Sicherheit garantiert. Freiheit kann ohne Sicherheit nicht erlebt werden. Sicherheit ist ein we-
sentlicher Standortfaktor für Industrie und Wirtschaft. Die Angst vor Kriminalität führt begründet oder unbegründet
zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität. 
Das Entdeckungsrisiko für Straftäter und damit ihre beweissichere Ermittlung und eine schnelle und angemessene
justitielle Reaktion auf strafbares Verhalten sind Erfolgsindikatoren einer leistungsfähigen Sicherheitspolitik in
Europa. Täter, die tatzeitnah ermittelt werden, empfinden die staatlichen Ermittlungsorgane als leistungsfähig und
kommen häufig zu der Wertung, dass sich Kriminalität für sie nicht lohnt. Letztlich muss die Gesellschaft vor unbe-
lehrbaren Wiederholungstätern geschützt werden, und dem Unrechtsgehalt ihrer fortgesetzten und wiederholten
Straftaten entsprochen werden – zur Not durch langjährige Haftstrafen.

nach einem einheitlichen professionellen
Standard die Kriminalitätsbekämpfung zu
gewährleisten.

Deshalb hatte der BDK seinen letztjähri-
gen Bundesdelegiertentag unter den Titel
„Experten-Kripo – Der Weg in die Zukunft“
gestellt. Der BDK möchte die Entschei-
dungsträger in der Politik überzeugen,
dass nur der Weg in eine Experten-Polizei
und eine Experten-Kripo den Weg in die
Zukunft eines vereinten Europa bildet, das
in der Kriminalitätsbekämfung immer en-
ger zusammenrücken muss. 

Zukünftige Investitionen
im Wesentlichen in die Qualität
des Personals

Zukünftige Investitionen werden im We-
sentlichen in die Qualität des polizeilichen
Personals statt in die Personalvermehrung
geleistet werden müssen. Die Kassen der
europäischen Länder sind leer. Während
aber die Aufgaben der Gefahrenabwehr,
der Verkehrsunfallbekämpfung teilweise
kostengünstiger und genauso effektiv von
privaten Sicherheitsorganisationen im
staatlichen Auftrag geleistet werden kön-
nen, wird kriminalpolizeiliche Ermittlungs-
arbeit immer staatlichen Institutionen zu-
zuordnen sein. Wegen der Qualitäts-
schübe insbesondere in den Feldern der
Organisierten Kriminalität, der Wirt-
schaftskriminalität und der Kriminalität in
nationalen und internationalen Datennet-
zen in Europa wird ein universal ausgebil-
deter Einheitspolizist, wie wir ihn in vielen

Ländern der Bundesrepublik heute noch
finden, nicht die qualitative Antwort auf
diese Bedrohungen sein. Neben der Ver-
besserung des Personals wird es für ge-
meinsame Ermittlungsarbeit auf interna-
tionaler Ebene verstärkt auf Sprachkennt-
nisse und Kenntnisse benachbarter
Rechts- und Leitkulturen ankommen.

Auch wenn von anderer gewerkschaft-
licher Seite ständig der Ruf nach Personal-
verstärkung ertönt, bekennt sich der BDK
zu deutlichen Qualitätsverbesserungen,
zur Aus- und Fortbildung des vorhandenen
Personals, zur Neueinstellung besonders
qualifizierten Personals und zur Anreiche-
rung der polizeilichen Kompetenz durch
Einstellung von Bewerbern aus für die Po-
lizeiarbeit dienlichen Berufen bis hin zu
Absolventen von Universitäten und Fach-
hochschulen.

Ist-Beschreibung der
Kriminalpolizei in Deutschland

Die Kriminalpolizei in der Bundesrepu-
blik Deutschland hat zweifellos unge-
wöhnliche und im internationalen Ver-
gleich überdurchschnittliche Aufklärungs-
erfolge bei der Bekämpfung der Kapital-
delikte wie z. B. Mord- und Totschlagsde-
likte, in der Sexualdelinquenz und auch
noch bei den Raubdelikten. Sofern Kapa-
zitäten für die Bekämpfung organisierter
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Beweissicherung, IT-Forensik und viele andere Inhalte vermittelt 
wird, was zwingende Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit in 
der Kriminalitätsbekämpfung des Jahres 2023 wäre. 
Die deutlich durch den Gesetzgeber erhöhten Anforderungen an 
audiovisuelle Verhöraufzeichnungen (AVV) sowie die Konsequen-
zen aus den Pflichten zur Hinzuziehung von Verteidigern werden 
völlig unzureichend unterrichtet, obwohl sie unabdingbares Hand-
werkszeug erfolgreicher Kriminalistinnen und Kriminalisten sind.
Dabei kommt es gar nicht darauf an, dass einige der genannten 
Inhalte schon in der Erstverwendung abgefragt werden. Es kommt 
darauf an, dass man die unterschiedlichen, rechtlich zulässigen 
Ermittlungsmöglichkeiten kennt und Zusammenhänge zwischen 
den Deliktstrukturen, den Tätern und Taten herstellen kann. 
Kriminalisten müssen wissen, was die Täter kriminologisch unter-
scheidet und mit welchen Ermittlungskonzepten sie wie gegen 
welche Täter vorgehen müssen, damit die Ermittlungen erfolg-
reich unter Nutzung des gesamten rechtlichen, kriminalistischen 
und kriminalwissenschaftlichen Instrumentariums gestaltet wer-
den können. 

Die Erklärungen zeigen schon beispielhaft, dass es kaum möglich 
ist, solche Inhalte im Rahmen einer z. B. sechsmonatigen Fortbil-
dung einschließlich des fundamentalen Wissens über kriminalpo-
lizeiliche Grundlagen „nachzuschulen“. Dies wird umso schwieri-
ger, wenn Prüfungen und Leistungsnachweise im Rahmen dieser 
Fortbildung z. B. aufgrund der Intervention von Personalräten ver-
mieden werden sollen, um keinen „durchfallen“ zu lassen. 
Tatsächlich unterstützten auch Unternehmensberatungen wie 
Kienbaum die Argumentation des BDK zur fachspezifischen Aus-
bildung.

Wo Kriminalpolizei draufsteht, ist noch lange keine  
Kriminalpolizei drin!

In meinen vielfältigen Gesprächen mit Journalisten, Bürgern, Ver-
wandten und Bekannten kommt man selbstverständlich immer 
darauf zu sprechen, was der BDK macht. Ich versuche dann zu 
erklären, dass ein Hauptaugenmerk vor dem Erreichen einer auf-
gabenorientierten Polizeiorganisation seit der Einführung der in-
haltsgleichen Ausbildung in vielen Ländern seit etwa 1995 auf der 
Wiedereinführung des Studienganges für Kriminalisten mit hohen 
fachpraktischen Studienanteilen liegt, wie es sie vielfach bis 1995 
gab. Dabei zeichnete sich vor der Wende z. B die DDR durch ei-
ne sehr profunde Kriminalistenausbildung einschließlich eines 
kriminalpolizeilichen universitären Studienganges an der Hum-
boldt-Universität in Berlin aus, der mit dem akademischen Grad 
„Diplom-Kriminalist“ abschloss. Der Studiengang wurde mit der 
Wiedervereinigung abgewickelt. Die DDR-Kriminalisten merkten, 
dass ihre Profession von den neuen Innenministern nicht geschätzt 
wurde. Erst in den letzten Jahren geht der Weg auch in vielen die-

ser Länder zur fachspezifischen Ausbildung für die Kripo. Meine 
Ansprechpartner können gar nicht verstehen, dass in der heutigen 
Kriminalpolizei z. B. in Bayern, NRW, Brandenburg und Nieder-
sachsen oft keine Kriminalpolizei im klassischen Sinne „mehr drin 
ist“. Die Beamten sind vielmehr in den letzten 25 bis 30 Jahren nur 
durch inhaltsgleiche Studiengänge gegangen. Sie haben ihre kri-
minalfachlichen Qualifikationen entweder durch autodidaktisches 
Lernen oder durch marginale Aus- und Fortbildungslehrgänge für 
die Kriminalpolizei erworben. Dies ist den Beamten nicht vorzu-
werfen, die durchaus kein geringeres Engagement in der Bearbei-
tung von Kriminalität an den Tag legen als ihre Altvorderen, die 
fachspezifisch ausgebildeten Kriminalisten. Sie können ihre Erfol-
ge aber nicht auf der Basis eines schon in der Ausbildung erwor-
benen, wirklich soliden kriminalistisch-kriminologischen Funda-
mentes erzielen, sondern merken, dass ihr Wissen teilweise auf 
wackeligen Füßen steht. 

Der Kriminalbeamte ist der „Herzchirurg der Polizei“

Kriminalistinnen und Kriminalisten arbeiten zwar nicht am offenen 
Herzen, müssen aber die Herzen und Sinne von Opfern, Zeugen 
und Beschuldigten erreichen, damit sie in ihrer Beweisführung 
möglichst erfolgreich und nicht lückenhaft sind. Sie sollten Men-
schen zur Aussage veranlassen, die diese eigentlich nicht bei der 
Polizei machen wollen. Sie müssen Überzeugungsarbeit leisten, 
dass der Weg zur Wahrheit ein begehenswerter Weg ist, müssen 
Vertrauen schaffen, in menschlichen Extremsituationen beson-
nen handeln. Sie müssen dabei stets auf dem Boden eines immer 
komplizierter werdenden Strafrechtes und Strafprozessrechtes, 
Polizeirechtes und Datenschutzrechtes handeln. 
Diese Herzchirurgen müssen ihr Handwerk erlernen. Dies ge-
schieht durch eine gesunde Personalentwicklung in unterschied-
lichen Deliktsfeldern und damit in unterschiedlichen Kommis-
sariaten der Kriminalpolizei, da es nicht sinnvoll ist, direkt nach 
der Ausbildung OK-Kriminelle, Wirtschaftskriminelle, Räuber und 
Mörder „zu operieren“. Es ist allerdings erlebbar, dass Berufsan-
fänger nach inhaltsgleicher Ausbildung sowohl für den gehobenen 
als auch für den höheren Dienst ohne kriminalpolizeiliche Sach-
bearbeitungserfahrung schon in den Landeskriminalämtern als 
Sachbearbeiter und sogar Führungskräfte eingesetzt werden.

Schon die Vernehmung ist eine Kunst – inhaltsgleiche  
Ausbildung verhindert das Erlernen der Vernehmungskunst

Eine entscheidende Fähigkeit eines guten Kriminalisten ist seine 
Vernehmungskunst. Wer in die heutigen Studiengänge der Ein-
heitspolizisten schaut, wird zur Vernehmungskunst dort wenig 
lesen. Dem Thema Vernehmungen werden zu wenige Stunden 
eingeräumt. Die Bundeswehr bietet mittlerweile längere Verneh-
mungsseminare als die Polizei an. Bürger, die glauben, dass Poli-
zeibeamte Vernehmungen professionell erlernen, Vernehmungs-
psychologie beherrschen, dafür in aufwendigen Trainings und 
Modulen wie z. B. in England und Norwegen geschult werden, 
sind auf dem Holzweg. Dabei wäre das Erlernen von Vernehmun-
gen gerade in Zeiten, in denen der Gesetzgeber audiovisuelle Ver-
höraufzeichnungen für viele Deliktsfelder vorschreibt, das Gebot 
der Stunde. 
Die Lieschen-Müller-Innenpolitik sieht selbstverständlich auch 
das Führen von Vernehmungen als eine Aufgabe des „Learning by 
Doing“ an. Von jedem Polizeibeamten wird erwartet, dass er ver-
nehmen kann. Dabei scheint die Unterscheidung zwischen einer 
Befragung eines Bürgers z. B. an Unfallstellen, Tatorten, bei Zeu-
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Eike Bleibtreu, Bundesvorsitzender, Bann und
Ralf Jaeger, Reichshof, stellv. Landesvorsitzender BDK-LV Nordrhein-Westfalen

Kienbaum entzaubert Einheitspolizisten
Sensationelle Unterstützung der BDK-Argumentation

durch Kienbaum-Organisationsgutachten in Niedersachsen

Die Unternehmensberatung Kienbaurn mit
Sitz' in Dusseldorf hat erneut ihre herausra-
genden analytischen Fähigkeiten im Polizei-
bareich bewiesen.

Nachdem der Unternehmensberater in Nord-
rhein-Westfalen ein aufwendiges Gutachten
zur Funktionsbewertung der Schutzpolizei
vorgelegt hatte, das die schutzpolizeilichen
Tätigkeiten im Detail analysierte und bewerte-
te, erhielt er von der niedersächsischen Lan-
desregierung den Auftrag zur Organisations-
untersuchung der dortigen Landespolizei.

Der Schlußbericht wurde im Januar 93 vor-
gelegt und paßt überhaupt nicht in das
Konzept von EinheitspoJizeibefürwortern
und von Integrationsstrategen, die, wie
Landespolizeipräsident a.D. Dr. Stümper
formuliert, der Kriminalpolizei am liebsten
ein Kästchen zwischen der Hundestaffel
und dem Musikkorps zuordnen wollen.

Das Gutachten von Kienbaum zur Organisati-
onsuntersuchung der niedersächsischen Lan-
despolizei ist von bundesweiter Bedeutung für
die Polizeiorganisation im Bereich der Krimi-
nalitätssachbearbeitung. Kein Wunder also,
daß es vielen leitenden Beamten der Schutz-
polizei, die die Kriminalpolizei majorisieren
wollen, nicht ins Konzept paßt und bisher
kaum Öffentlichkeitswirkung erlangen konnte.

Es ist erstaunlich, wie sehr es Kienbaum qe-
lingt, in die Organisations- und Motivations-
strukturen unterschiedlicher polizeilicher Teil-
einheiten einzudringen. Viele Funktionsinha-
ber werden sich wiedererkennen.

Kienbaum untersuchte die niedersächsische
Polizei mit ihren rund 21.000 Beschäftigten,
600 Schutzpolizei- und 70 Kripodienststellen.
In Niedersachsen sind bisher Schutz- und Kri-
minalpolizei vollständig voneinander auf örtli-
cher Ebene, der Ebene der Bezirksregierung
bis hinauf zum Innenministerium getrennt.

Im Management Summery zu dieser Struk-
tur stellt Kienbaum eine in Teilen mi-
litärisch anmutende Kommandostruktur in
Bereich der Schutzpolizei mit entspre-
chenden Kommandosträngen und einer
großen Anzahl von Hierarchieebenen fest.
Das Unternehmen kritisiert die zum Teil
sehr niedrigen Führungsspannen, die die
Leistungsfähigkeit der jeweiligen
Führungskräfte nicht auslasten und die un-
produktive Bindung von Exekutivbeamten
in einerVielzahl von Innendiensten, Stäben,
lage- und Führungszentren. Es verheimlicht
aber auch nicht die erheblichen psycholo-
gisch-motivationalen Probleme zwischen
Schutz- und Kriminalpolizei. In der Auftrags-
analyse verweist Kienbaum auf den von einer
Reformkommission in Niedersachsen formu-
lierten Anforderungskatalog für eine zukünfti-
ge Polizeiorganisation. Diese schutzpolizeilich
majorisierte Korr-r-isstcn sieht eine Neuorga-
nisation für zwingend an und gab für den Un-
ternehmensberater bestimmte, in Augen des
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BDK bereits tendenziöse Zielvorgaben. So
wurde wie in Nordrhein-Westfalen der Abbau
von Doppelzuständig keiten/Reibungsverlu-
sten gefordert, die Überprüfunq der Notwen-
digkeit und der Aufgabenfelder von Spezial-
dienststellen und Fachkommissariaten, die
Reduktion unnötiger Zentralisierung, die Ver-
meidung von unkoordiniert-spartenbezoge-
nem Handeln und Bündelunq der Polizei.

Diese Ziel vorgaben erinnern in fataler Weise
an die Vorstellungen der Schutzpolizei in
Nordrhein-Westfalen. im Saarland, in Schi es-
wig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg und in anderen von der Neuor-
ganisation (NO) der Polizei gebeutelten Län-
dern, da sie die Strukturen der Kriminalpolizei
massiv kritisieren und für antiquiert halten. Un-
abhängig von diesen Vorgaben hat Kienbaum
seine Explorationen und Befragungen, beglei-
tet von der Reformkommission, durchgeführt.

Der Berater analysiert die Polizeihistorie und
stellt fest, daß die Trennung der polizeilichen
Aufgaben im Bereich der Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung und der Ver-
folgung von Straftaten und Ordnungswidrig-
keiten zur organisatorischen Aufteilung der
Polizei in Schutz- und Kriminalpolizei geführt
habe. Diese Trennung resultiere im wesentli-
chen aus der Erkenntnis, daß Aufgaben im Be-
reich der Strafveriolgung (insbesondere der
Ermittlungen) von einer uniformierten Polizei
militärischer Prägung nicht optimal wahrge-
nommen werden können. In Niedersachsen
sind Schutz- und Kriminalpolizei seit 1952 ge-
trennt. Kienbaum verweist darauf, daß auch in
Niedersachsen im Laufe der Zeit mehr und
mehr Aufgaben der Kriminalitätsbearbeitung,
insgesamt ca. 55% der Gesamtkriminalität,
von der Schutzpolizei bearbeitet werden.

Konfliktpotential
"mittlere Kriminalität"

Grundsätzlich soll die Schutzpolizei die leich-
te und einen Teil der mittleren und die Kripo
die schwere Kriminalität bearbeiten. Der Gut-
achter stellt Konfliktpotential gerade im Be-
reich mittlerer Kriminalität und hier insbeson-
dere bei der Eigentumskriminalität fest. Es gibt
Auslegungsschwierigkeiten , Zuständig keits-
fragen, Auseinandersetzungen um Strategien
der Kriminalitätsbekämpfung und Grauzonen
im Zuständigkeitserlaß bei der Verteilung der
Delikte auf -S- und -K-.

Genau der BDK-Argumentation entspricht fol-
gende Gutachterformulierung:

"Ein weiteres Problem der klaren Zuweisung
von Aufgaben ergibt sich aus der Tatsache,
daß ein mehrfacher Straftäter sich nicht an die
im Zuständigkeitserlaß festgelegte Einteilung
hält und sowohl von Kriminal- als auch von der
Schutzpolizei verfolgt werden muß."

Dies entspricht der BDK-Aussage, daß Krimi-
nalität ein komplizierter und vielfach miteinan-
der verwobener Organismus ist, der sich nicht
durch Zuständigkeitserlasse auf Ermittlungs-
dienste von Schutz- und Kriminalpolizei ver-
teilen läßt. Der Zuständigkeitserlaß bedingt,
daß die entscheidungsbefugten Personen bei
-5- und -K- ihre Aktionen im Grenzbereich der
Zuständigkeit absprechen müssen. Der Erfolg
solcher Absprachen hängt oft von dem per-
sönlichen "miteinander können" der betroffe-
nen Beamten ab. Erzwungen werden kann
diese Kooperation bei einer unterschiedlichen
Leitungsstruktur bei -S- und -K- im Ermitt-
lungsdienst nicht.

Als Problem bei solchen Zuständigkeitserlas-
sen über Kriminalitätsverteilung sieht Kien-
baum die entstehenden Unflexibilitäten an, da
Arbeitsanfall und entsprechende Verfügbar-
keit des Personals je Sparte selten in Überein-
stimmung zu bringen sind. So entsteht schnell
ein Arbeitsüberhang für die eine Sparte und ei-
ne Unteriorderung für die andere. Dieses Ar-
gument ist gleichzeitig zu verwerten, um Kri-
minalitätsbearbeitung in eine Hand zu fordern
und Wert auf die Entscheidungskompetenz
über den Einsatz des insgesamt zur Verfügung
stehenden Ermittlungspotentials durch den
Leiter des Ermittlungsdienstes bzw. den Leiter
der Kriminalpolizei zu legen. Ein Personalaus-
tausch z.B. zwischen zentralen und dezentra-
len Ermittlungsdiensten kann aufgrund der
Trennung in -S- und -K- sowie der Zementie-
rung der Ermittlungsaufgaben heute in der Re-
gel nicht erfolgen. Der Neid der Überbelaste-
ten auf die Unterbelasteten stört das Mitein-
ander.

Während nach der Kienbaum-Untersuchung
die Kriminalpolizei die Auffassung vertritt, daß
durch einen solchen Zuständigkeitserlaß nicht
die Verantwortung der Kripo für die Bekämp-
fung der gesamten Kriminalität berührt wird,
sondern nur die Arbeit auf -S- und -K- verteilt
wird, bestreitet die Schutzpolizei die Feder-
führung in allen Bereichen für die Kripo und
damit eine Definitionsmacht der Kripo. Sofern
Kriminalitätsbearbeitung auf Ermittlungs-
dienste von Schutz- und Kriminalpolizei
aufgeteilt wird, sind Zuständig-
keitsüberschneidungen und Kompetenz-
streitigkeiten die Regel und nicht die Aus-
nahme. Der BDK plädiert dafür, Kriminalität
nicht auf Ermittlungsdienste von Schutz-
und Kriminalpolizei und damit die
Führungsverantwortung für Kriminalitäts-
bearbeitung aufzuteilen.

Uneinheitliche Strategie
der Verbrechensbe-
kämpfung bei ·S· und ·K·

Bemerkenswerte Aussagen macht der Gut-
achter zu den uneinheitlichen Strategien der
Verbrechensbekämpfung bei -S- und -K-.

der kriminalist - 9/93
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genvernehmungen zu einfach gelagerten Sachverhalten gleich-
gesetzt zu werden mit Vernehmungen des Beschuldigten eines 
Tötungsdeliktes, eines Raubdeliktes, einer Wirtschafts- oder 
Computerstraftat, der genau weiß, dass seine Aussage mögli-
cherweise zu einer Verurteilung zu einer langjährigen Haftstrafe 
mit anschließender Sicherheitsverwahrung, einer lebenslangen 
Haftstrafe, zur Abschöpfung des aus Straftaten erlangten Gewin-
nes usw. führt. 
Schon diese Beispiele zeigen, dass die Vernehmungssituation ins-
besondere bei Beschuldigten, die in der Regel viel zu verlieren ha-
ben, nicht mit der Befragung einer neuen Bekanntschaft über ihre 
Vita oder mit Small Talk zu vergleichen ist. Kriminalisten, die Verneh-
mungen nicht nur im Vorbeigehen erlernt haben, werden deutlich 
schneller zum Ziel kommen, sich mehr an der Tatbestandsmäßig-
keit der aufzuklärenden Delikte zur Vorbereitung der staatsanwalt-
schaftlichen Entscheidung oder Anklageschrift orientieren. Sie 
werden eher Zugang zu Zeugen und Beschuldigten finden, wer-
den ihre Vernehmungen kurz, bei Bedarf auch länger fassen kön-
nen, wissen, wann sie in die wörtliche Rede wechseln müssen, 
wie sie Vernehmungen vor- und nachzubereiten haben, wann sie 
nachvernehmen müssen, wann sie den Verteidiger, die Eltern oder  
Bezugspersonen hinzuziehen sollten und wie sie audiovisuelle Ver-
höraufzeichnungen vorbereiten, durchführen und nachbereiten 
usw. Der Gesetzgeber verlangt zukünftig in vielen Fällen Videover-
nehmungen. Sie werden vermutlich teilweise in Gerichtsverfahren 
vorgespielt, der Staatsanwaltschaft und auch den Verteidigern zu-
gänglich gemacht. Dabei werden Vernehmungsfehler, Belehrungs-
fehler und andere methodische, inhaltliche und kriminalistische 
Fehler offensichtlich, sodass die Innenminister ein Interesse daran 
haben müssten, die Schulungen für Vernehmungen und Videover-
nehmungen deutlich schon in der Ausbildung zu professionalisie-
ren. Dieses Interesse besteht nicht oder nur ansatzweise. Alle diese 
Bewertungen während des Vernehmungsverlaufs sind keine Natur-
begabungen, sondern müssen erlernt werden. Dazu bedarf es ei-
ner mehrmonatigen Ausbildung alleine für Vernehmungen mit Rol-
lenspielen, Videoaufzeichnungen, Nachbereitungen usw., für die in 
heutigen Studiengängen überhaupt keine Stundenansätze vorge-
sehen sind. Die Vernehmung ist aber das Skalpell des Herzchirur-
gen, das er beherrschen sollte. Beherrscht er dies nicht, müsste er 
sich eigentlich auf das Kleben von Pflastern beschränken. 

Rechtsicherheit schafft Mut!

In heutigen einheitspolizeilichen Studiengängen ist das Wissen 
vor allem über spezielles Strafrecht und die Eingriffsnormen der 
StPO bei der immer größer werdenden Komplexität defizitär. Zwar 
werden noch Paragrafen wie Durchsuchungen und Festnahmen 
sowie die Haftgründe erörtert. Verdeckte Ermittlungsmaßnahmen-
mit mit ihren berechtigt hohen Messlatten werden hingegen kaum 
bzw. nicht in der notwendigen Tiefe beherrscht und vermittelt.
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung zur 

Beurteilung der Gefahr im Verzuge bei Wohnungsdurchsuchun-
gen erhebliche Eingriffe in die durchaus früher bei der Polizei üb-
lichen Verfahrensweisen vorgenommen. Dies hat zu erheblichen 
Verunsicherungen geführt, sodass Durchsuchungen wegen Ge-
fahr im Verzuge, die von den Polizeibeamten allein angeordnet 
werden, zu einer Ausnahme geworden sind. Dies sind aber nun 
Standardmaßnahmen in den rechtlich zulässigen Fällen. 

 » Ich bin der festen Überzeugung, dass die Zahl der Durchsu-
chungen auf der Suche nach Beweismitteln nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichtes dramatisch in 
den Keller gesunken ist, was die Straftäter erfreuen wird. 

 » Ich bin weiter der Überzeugung, dass auch die Zahl der 
vorläufigen Festnahmen wegen eines dringenden Tatver-
dachtes, Gefahr im Verzuge und dem Vorliegen mindestens 
eines Haftgrundes wegen der bestehenden Unsicherheiten 
deutlich zurückgegangen ist. 

Es ist kein Geheimnis, dass auch aus Kapazitätsgründen, aber 
sicher auch aufgrund von Wissensdefiziten auf viele Telekom-
munikationsüberwachungen, Verkehrsdatenauswertungen, Geo-
posi tionsdatenauswertungen, Einsätze von Imsi-Catchern usw. 
gemäß §§ 100a bis 100j StPO sowie den Einsatz von V-Personen 
und Verdeckten Ermittlern verzichtet wird, weil Rechtsunsicher-
heiten bestehen. 
Derjenige, der sich nicht intensiver mit diesen Paragrafen be-
schäftigt hat oder sie gar nicht kennt, macht eher einen Bogen um 
diese Maßnahmen oder nutzt sie wegen bestehender Erfahrungs-
defizite nicht. 
Wenn die Innenministerien es nunmehr nicht mehr für erforder-
lich halten, wegen ihrer Priorisierung des Berufsbildes des Wach-
dienstes an den Fachhochschulen die Bachelorstudierenden auf 
diese besonderen Ermittlungsmethoden aufmerksam zu machen 
und sie in den Standardmaßnahmen der StPO wie Durchsuchung, 
Beschlagnahme, vorläufige Festnahme, Beantragung von Haftbe-
fehlen, TKÜ usw. intensiv zu schulen, dann müssen sie sich nicht 
wundern, dass diese Maßnahmen nicht mehr oder nicht mehr im 
erforderlichen Maße genutzt werden. Untersuchungen gibt es da-
zu leider nicht – warum wohl?
Als Konsequenz aus der inhaltsgleichen Ausbildung lässt die Auf-
klärungsintensität nach. Die Aufklärungschancen reduzieren sich 
auf die Maßnahmen, die der jeweilige, meist unzureichend ausge-
bildete Kriminalist als Absolvent einer inhaltsgleichen Ausbildung 
erlernt, bei anderen erfragt hat oder überhaupt in sein kriminalisti-
sches Fallbearbeitungskalkül einbezieht. Dabei müsste gerade ein 
Kriminalist die Klaviatur des Strafprozessrechtes virtuos spielen 
können, was durch inhaltsgleiche Ausbildungsgänge schon aus-
zuschließen ist. In dem Maße, in dem die zukünftigen Kriminalis-
ten ihr Handwerkszeug im Rahmen der Ausbildung nicht mehr er-
lernen können, sind sie in ihrer kriminalistischen Beweisführung 
gehandicapt. In den nächsten Jahren können sie in manchen Län-
dern dieses Wissen noch bei ursprünglich speziell für die Aufga-
be der Kriminalpolizei ausgebildeten Kriminalisten abfragen, dann 
geht auch „dieses Licht aus“. 
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Eike Bleibtreu, Bundesvorsitzender, Bann
Ralf Jaeger, Beisitzer im BDK-Bundesvorstand, Reichshof

Innenpolitik vergrößert Vorsprung der
Kriminellen - Plädoyer für eine

kriminalpolizeiliehe Elite
Die Bundesrepublik Deutschland ist einer der
modernsten Industriestaaten der Welt. Sie
lebt vom freien Verkehr der Waren und Dienst-
leistungen über die Grenzen Europas hinweg.
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bekom-
men zunehmend internationaleZüge. Als Kon-
sequenz aus der zentralen Lage der Bundes-
republik in Europa und ihrer hochgelobten
Rechtsstaatlichkeit entwickelt sich das Terri-
torium der Bundesrepublik zu einem Ak-
tions-, Flucht- und Ruheraum sowie zum Fi-
nanzplatz deutscher und internationaler Krimi-
neller.
Die Definitionsstreitigkeiten über Organisierte
Kriminalität, die das Bekenntnis über die Exi-
stenz dieser Kriminalitätsformen in der Bun-
desrepublik Deutschland hinausschieben
sollten, sind abgeschlossen. Man beginnt,
dieses Problem journalistisch, politisch und
gesellschaftlich ernst zu nehmen.
Die Bundesrepublik Deutschland bildet sich
etwas ein auf ihre öffentliche Verwaltung.
Schutz- und Kriminalpolizei genießen über
viele Jahre in den Meinungsumfragen hervor-
ragende Wertschätzung in der Bevölkerung.
Viele Polizisten glauben, daß sie die Krimina-
lität in der Bundesrepublik Deutschland noch
auf einem erträglichen Niveau halten und daß
sie weitgehend erfolgreich sind.
Die Bevölkerung geht national und internatio-
nal davon aus, daß sich ein so hochentwickel-
tes Land wie die Bundesrepublik Deutschland
auch eine professionelle Polizei "hält", die
rechtlich, personell und sächlich in die Lage
gesetzt ist, alle Formen der Kriminalität erfolg-
reich zu bekämpfen.
Wir werden beweisen, daß in der Bundesre-
publik Deutschland vermutlich dieser An-
spruch noch nicht einmal von der Politik ge-
steilt wird, von wegen denn versucht wird, die-
sem Anspruch auch nur andeutungsweise ge-
recht zu werden.
Wir werden beweisen, daß die Innenpolitik der
Bundesrepublik Deutschland angetreten ist,
nach und nach immer mehr polizeiliche Eliten
zu vernichten und die Gleichmacherei in der
Polizei täglich neue Triumphe feiert.
Wir setzen dieser Gleichmacherei und dem
Trend zur Einheitspolizei eine Überzeugung
entgegen, die in der Polizei mehr und mehr
verloren gegangen ist oder sehr zweifelhaften
Oberzielen wie der Anforderung .nach "einer
Polizei" geopfert worden ist.
Wir fordern die Auferstehung und Neubegrün-
dung kriminalpolizeilicher Eliten. Wir fordern
mit gleicher Vehemenz, schutzpolizeiliche Eli-
ten verstärkt aufzubauen und einzusetzen.
Auch in der Wirtschaft und in der Bildungspo-
litik werden Plädoyers für neue Eliten gehal-
ten. So schrieb jüngst der Bremer Professor
Haefner in seiner Forderung nach .Hochquali-
fizierung":
"Armes Deutschland: Wir haben die Eliten ver-
dammt, wir haben auf eine "breite Oualiflzle-
rung" gesetzt und sind heute "technisch-intel-
lektuell" weit abgeschlagen."
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Es gibt ihn nicht - den
Polizeibeamten

Im August forderte Bundesaußenminister Kin-
kel die Einstellung von 30.000 zusätzlichen
Polizeibeamten. Was ist das überhaupt - ein
Polizeibeamter? Fordert er die Einstellung von
30.000 Polizei beamten für die Bereitschafts-
polizei, die zu großen Teilen im Personen- und
Objektschutzdienst vor angeblich gefährde-
ten Objekten verheizt werden? Fordert er die
Einstellung von 30.000 Sachbearbeitern für
Organisierte Kriminalität oder von Wirt-
schaftskriminalisten? Das Beispiel belegt, wie
wenig geeignet auch selbst in der politischen,
vereinfachenden Diskussion der Begriff .Poli-
zeibeamter" ist. Wir behaupten, daß wir keine
30.000 Polizeibeamten brauchen. Was wir
brauchen, sind möglicherweise 1.000 Wirt-
schaftskriminalisten, 3.000 Sachbearbeiter für
Organisierte Kriminalität, 3.000 Sachbearbei-
ter für Rauschgiftkriminalität, 1 .000 Sachbear-
beiter für Umweltkriminalität, 2.000 Diplom-
Ingenieure, Informatiker, Diplom-Chemiker,
Diplom-Physiker, Bilanzbuchhalter. Wirt-
schaftsprüfer, Psychologen, Schriftsachver-
ständige, Phonetiker, Brandsachverständige,
Cornputerspezialisten, Bankkaufleute usw.
usw.

Der BDK hat in vielen Gesprächen mit Innen-
und Haushaltspolitikern versucht, dieses dif-
ferenzierte Denken über Polizei einzupflanzen
- es hat kaum etwas gebracht. Politiker schei-
nen der zweifelhaften Magie des Begriffes
.Polizeibearnter" und dem Gesetz der Zahl
mehr abzugewinnen als der Qualität der Poli-
zei. So wird seit Jahren eine Polizeipolitik der
Quantität statt der Qualität priorisiert und
durchgesetzt. Wenn also ein Mann wie Bun-
desaußenminister Kinkel 30.000 mehr Polizei-
beamte fordert, so meint er bestimmt 30.000
Schutzpolizeibeamte mehr, die in Streifenwa-
gen oder Fußstreifen Polizei sichtbar präsen-
tiert, mehr das Sicherheitsgefühl der Bevölke-
rung beruhigen sollen als tatsächlich mehr Si-
cherheit produzieren werden. Der Innenpolitik
der Quantität statt Qualität entspricht die Ten-
denz, Innenpolitik statt mit dem Verstand mit
dem Gefühl zu machen. Man will der Bevölke-
rung suggerieren, daß ein Polizeibeamter
mehr in einem Wohnbezirk mehr Sicherheit
bedeutet - diese Gleichung geht nach vielfa-
chen kriminologischen Untersuchungen in
Deutschland und international niemals auf.
Hier werden seit Jahren Fehlinvestitionen in
das Sicherheitsgefühl vorgenommen, statt In-
vestitionen in die Sicherheit.

Wenn die Politik von mehr Polizeibeamten
spricht, so meint sie immer eine Spezies von
Polizeibeamten, die seit Jahren wesentlich
das Polizeibild bestimmt. Es ist der junge
Mensch ohne Berufs- und Lebenserfahrung,
der mit 17 bis 20 Jahren unmittelbar nach
Ende seiner Schulausbildung in die Polizei mit
dem Lebenswunschberuf "Polizist" eintritt.
Natürlich wird er fast ausschließlich bei der

Schutzpolizei eingestellt, ein direkter Sei-
teneinstieg in den gehobenen oder gar höhe-
ren Dienst bei Schutz- und Kriminalpolizei ist
in fast allen Bundesländern verpönt - warum
wohl? Die Einstellungspolitik in den gerade für
Abiturienten nicht sonderlich attraktiven mitt-
leren Dienst mit der Perspektive, einige Jahre
in geschlossenen Einheiten und im Personen-
und Objektschutzdienst zu verbringen, ver-
mag möglicherweise besonders diejenigen
Schulabsolventen nicht zu begeistern, auf die
die Polizei dringend angewiesen wäre. So
bleibt es denn kein Wunder, daß außerpolizei-
liche Gutachter festgestellt haben, daß die
Qualität des polizeilichen Bewerberpotentials
in den letzten Jahren ständig gesunken ist und
trotz hoher Quoten von Abiturienten die Poli-
zei vermutlich für den mittleren Dienst nicht
gerade die Creme de la Creme aus dieser
Schulabschlußform für sich gewinnen kann.
Welchen guten Abiturienten, der Rechtsan-
walt, Arzt, Inspektor, Lehrer werden könnte,
kann man schon mit einer A 7 nach Abschluß
seiner Ausbildung motivieren, zur Polizei zu
gehen? Fraglich ist also, welche Bewerber die
Polizei überhaupt noch bekommt. Erst die
Wiedereröffnung des Seiteneinstieges in den
gehobenen Dienst, wie sie der BDK seit Jah-
ren fordert, kann hier eine deutliche Besse-
rung bringen.

Diese Einstellungspolitik von .Polizeibeam-
ten" verhindert, daß es überhaupt junge Krimi-
nalisten gibt. In Nordrhein-Westfalen benötigt
ein guter Abiturient, der seine I. Fachprüfung
mit 1 oder 2 besteht, immer noch bis zu ca.
B Jahren, bis er im gehobenen Dienst der Kri-
minalpolizei als Sachbearbeiter eingesetzt
werden kann. In dieser Zeit sind andere Abitu-
rienten Professoren. Die Polizei leistet sich
eine unglaublich aufwendige und überhaupt
nicht am Bedarf orientierte Ausbildung - dazu
später.

Nach der Ausbildung bei der Bereitschaftspo-
lizei werden auch gute Polizisten in nervtöten-
den Bewachungsdiensten verbraten. Man tö-
tet ihre Kreativität, indem man sie sich vor Bot-
schaften, auf Flughäfen und anderen ver-
meindficn gefährdeten Objekten die Beine in
den Bauch treten läßt. Hier wird die Grundlage
für Frust und Ablehnung von polizeilichen Auf-
gabenfeldern gelegt. Statt minder qualifizier-
tes Bewachungspersonal für solche Objekte
auf Dauer einzustellen, werden Beamte, die in
der Lage wären, eine vollwertige Wach- und
Wechseldienstfunktion oder eine Funktion als
kriminalpolizeilicher Sachbearbeiter zu erfül-
len, demotiviert.

Einheitslaufbahn für
Einheitspolizisten

Wer mit Polizeibeamten spricht, hört häufig,
daß man seinen Beruf "von der Pieke auf" ge-
lernt hat. Derjenige, der so spricht, meint, daß
er die Polizei beginnend von der Bereit-
schaftspolizei, dem Dienst in geschlossenen
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Ralf Jaeger, Siegen, Stellvertretender BDK-Landesvorsitzender NRW

Stirbt die Kriminalistik?
Problem'elder in Eigentumskommissariaten

Kriminalist oder
Kriminalbeamter?

Ich habe die Berufsbezeichnung "Kriminal-
beamter" nie als treffend für die von der
Kriminalpolizei zu leistende Aufgabe angese-
hen. Zwar gehört die Verhütung und Verfol-
gung von Straftaten in die Hände einer Ein-
griffsverwaltung und damit wegen der Viel-
zahl hoheitlicherTätigkeiten in die Hände von
Beamten. Die gemeinhin mit dem Beamten-
status verbundenen Vorurteile wie regelmä-
ßige Dienstzeit, überschau bares Arbeitsge-
biet, Gleichförmigkeit der Arbeit und Voraus-
sehbarkeit der Arbeitseinsätze sind aber
eben nicht Elemente erfolgreicher kriminal-
polizeilicher Arbeit. Es gibt deshalb eine An-
zahl von Kriminalbeamten, die sich als Krimi-
nalisten bezeichnen oder zumindest anstre-
ben, "Kriminalist" zu sein. Mit diesem Begriff
wird 'deutlich, daß für Jobdenken in dieser
Arbeit kein Platz ist, daß die Dienstausübung
zu einer Profession auf der Grundlage eines
theoretischen und praktischen kriminalisti-
schen und kriminologischen Wissens wird.
Kriminalisten wissen, daß in ihrem Beruf
Fachmannschaft gefragt ist. Sie sind keine
Freunde einer generalistischen Ausbildung,
sie wollen ihre Entscheidungen auf der
Grundlage einer fundierten Fachausbildung,
kombiniert mit Erfahrungswissen, treffen. Sie
lieben ihren Beruf, weil er gesellschaftsstabi-
lisierend wirkt, ständig neue Herausforderun-
gen an sie stellt und die Möglichkeit zur
Selbstverwirklichung gibt. Dieses kriminali-
stische Idealbild soll nun als Meßlatte an die
heutigen Verhältnisse in den Eigentumskom-
missariaten angelegt werden. Ich möchte
die Frage stellen, ob Kriminalisten und
Kriminalistik unter den heutigen Gege-
benheiten noch gefragt sind oder ob diese
Fähigkeiten im Rahmen einer Gleichma-
cherei von Verwaltungen nur noch musea-
len Charakter haben.

Gemeinsame Ausbildung
-S-/-K-

Zur Zeit gibt es bundesweit Initiativen, nicht
nur die Ausbildung von Beamten der Schutz-
und Kriminalpolizei zum höheren Dienst weit-
gehend zu vereinheitlichen, sondern auch die
Ausbildung zum gehobenen Dienst anzuglei-
chen.
Die Ausbildung zum gehobenen Dienst und
damit zum krimmalpolizeilichen Sachbear-
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beiter wird heute in den Bundesländern von
den Fachhochschulen geleistet. Weitgehend
werden die Beamten der Schutz- und Krimi-
nalpolizei gemeinsam unterrichtet. Lediglich
die Fachbereiche Kriminalistik/Kriminologie!
Kriminaltechnik, Verkehrslehre und Ver-
kehrsrecht sind unterschiedlich für Beamte
der Schutz- und Kriminalpolizei ausgewie-
sen. Verständlicherweise liegt der Schwer-
punkt für zukünftige Kriminalbeamte im Be-
reich der Kriminalistik/Kriminologie und der
der Schutzpolizei in der VerkehrslehreNer-
kehrsrecht. Diese Trennung in der Ausbil-
dung entspricht nur den späteren Aufgaben-
schwerpunkten und ist nachvollziehbar.
Schließlich kommt niemand auf die Idee,
einem Nervenarzt chirurgische Operations-
techniken beizubringen oder einen Sonder-
schullehrer mit den Anforderungen an Lehrer
der Sekundarstufe 2 zu konfrontieren.
In den Ländern haben die kriminalistischen
Fachbereiche unterschiedliche Anteile in den
Studiengängen an der Fachhochschule. Es
gibt bereits Länder, in denen Kriminalbeamte
Verkehrslehre und Verkehrsrecht hören und
Schutzpolizeibeamte auch zu großen Stun-
denanteilen in der Kriminalistik/Kriminologie
und Kriminaltechnik unterrichtet werden.

Es ist fraglich, ob hier nicht der Gedanke
gemeinsamer Ausbildung, der grundsätzlich
zu begrüßen ist, durch eine gleichgeschalte-
te fachliche Ausbildung pervertiert wird. Da-
mit besteht die Gefahr, daß man von allen
Fächern ein wenig versteht, aber die fachli-
chen Inhalte nicht tief genug durchdringen
kann und letztlich selbst die theoretischen
Grundlagen für eine erfolgreiche Tätigkeit
sowohl als Dienstgruppenleiter der Schutz-
polizei als auch für kriminalpolizeiliche Sach-
bearbeiter fehlen.
Vor allem von Beamten aus Führungsfunktio-
nen der Schutzpolizei ist zu hören, daß sie
eine noch mehr vereinheitlichte Ausbildung
anstreben und letztlich die Austauschbarkeit
aller Funktionen beabsichtigen.
Aussagen wie:
"Die Polizei ist in den letzten Jahren den
verhängnisvollen Weg der Spezialisierung
gegangen und muß wieder mehr Generali-
sten ausbilden", sind in der Diskussion keine
Seltenheit. Diese Ausbildungsreformer stre-
ben schlichtweg den .Einheitspolizisten" an.
Ein Einheitspolizist kann aber kein Kriminalist
sein. Beamte, die aus gleichmacherischen
Ausbildungssystemen stammen, schleppen
Ballastwissen mit sich rum und merken im
konkreten Einsatz, daß ihnen das notwendi-
ge Wissen für die ihnen übertragenen Aufga-
ben eigentlich fehlt. Daraus ergeben sich
erhebliche Oueütätsvertuste.

Eine BDK-Arbeitsgruppe zur Ausbildungsre-
form im höheren Dienst stellte deshalb auch
fest:
"Gemeinsame Ausbildung darf nicht zu
Gleichmacherei auf niedrigem fachlichen Ni-
veau führen!"
Die Gleichschaltung der Ausbildung birgt die
Gefahr in sich, daß Teile des Berufsethos,
z.B. des Schutzpolizeibeamten und des Kri-
minalbeamten, verlorengehen und daß eine
Professionalisierung in beiden Dienstzwei-
gen verhindert wird.
Die Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei
werden sich nämlich in ihren zukünftigen
Verwendungen hauptsächlich Anforderun-
gen stellen müssen, die dienstzweigspezifi-
sche schutzpolizeiliche oder kriminalpolizei-
liehe Fachkenntnisse erfordern und nicht be-
wältigt werden können, wenn man nur über
allgemeines Grundwissen und nicht Detail-
wissen in den zur AUfgabenerfüllung drin-
gend erforderlichen Studienfächern verfügt.

Aufklärungsleistungen

Die Zeitreihen der Bundeskriminalstatistik für
1988 belegen, daß sich die Aufklärungsquo-
ten beim Diebstahl unter erschwerenden
Umständen nach den §§ 243, 244 SIGB im
Zeitraum von 1953 bis 1988 von 40,7% auf
16,5% reduziert haben. Damals wurden
125.077 Fälle erlaßt, 19881.612.447. Beim
Einbruch in Wohnräume ist eine ähnliche
Entwicklung zu verzeichnen. 1957 lag die
Aufklärungsquote bei 25.612 erfaßten Fällen
mit 40,7% weit mehr als doppelt so hoch wie
im Jahre 1986 mit 17,5% Aufklärungsquote
bei 169.011 Fällen. Die Aufklärungsquote
beim Einbruch in Wohnräume hielt diese
Höchstmarke bis etwa zum Jahr 1964, dann
entwickelte sie sich in beiden Bereichen kon-
tinuierlich bergab. Heute bedeutet dies, daß
nur jeder 6. Einbruch in Wohnräume aufge-
klärt wird und nur ca. jeder 6. schwere Dieb-
stahl insgesamt. Eine wahrhaft beschämen-
de Bilanz - für einen Kriminalisten. Kriminali-
sten sind nämlich der Überzeugung, daß im
Prinzip jede Straftat aufklärbar ist. Dies be-
weisen auch die hohen Aufklärungsquoten
bei Kapitaldelikten von über 90%. Aufklä-
rungquoten sind sehr stark abhängig vom
Personaleinsatz. Je mehr qualifiziertes Per-
sonal eingesetzt wird, um so höher ist die
Aufklärungsquote. Wenn also seit 1953 sich
die Zahl der Diebstähle unter erschwerenden
Umständen mehr als verdreizehnfacht hat
und auch die Zahl der schweren Diebstähle
aus Wohnräumen sich fast versechsfacht
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Aus Sicht der Unterrichtsplaner ist die Entscheidung gegen die 
Vermittlung dieses sehr speziellen Eingriffswissens verständlich, 
müssen doch etwa 70 Prozent der Studierenden dieses Wissen in 
den nächsten Jahren oder möglicherweise niemals abgreifen. Für 
die 20 bis 30 Prozent derjenigen, die irgendwann irgendwo Krimi-
naldienst versehen, ist dieses Wissen aber existenziell und für die 
Aufklärung von Straftaten unverzichtbar. In dem Maße, in dem auf 
die Vermittlung verzichtet wird, verlängern sich die Ermittlungs-
zeiträume und sinken die Ermittlungserfolge, wenn es überhaupt 
noch zu Ermittlungserfolgen kommt, die nur mit diesen Maßnah-
men möglich sind. 

Der Kriminalist: eine „Spätgeburt“ – fachspezifische  
Ausbildung schließt die Verwendung in anderen  
Berufsfeldern der Polizei nicht aus
In vielen Ländern konnten sich Bewerber für den Kriminalisten-
beruf in vergangenen Jahrzehnten wie selbstverständlich als Kri-
minalkommissaranwärterinnen oder -anwärter unmittelbar für die 
Kriminalpolizei bewerben. Dies ist heute nur noch im BKA, in Ber-
lin, Hamburg, Hessen und Schleswig-Holstein möglich. Die übri-
gen Bundesländer, hier vor allem bis vor kurzer Zeit zu nennen alle 
neuen Bundesländer, haben entweder schon längere Jahrzehn-
te der inhaltsgleichen Ausbildung den Vorzug gegeben oder ha-
ben sich erst vor ca. 25 Jahren unter dem großar-
tigen Stichwort der „Einheit der Polizei“ zu dieser 
anachronistischen Absurdität hinreißen lassen. 
Die sich wiederholenden und immer stärkeren 
Argumentationen des BDK gegen inhaltsgleiche 
Ausbildungen tragen aber nach und nach Früch-
te, sodass Bundesländer sich für eine teilweise 
spezialisierte Ausbildung für die Kripo entschei-
den (Y-Ausbildung) oder andere Wege zur Quali-
fizierung künftiger Kriminalisten gehen. Hier kann 
auf die aktuelle, nachfolgende Übersicht aus den 
Bundesländern verwiesen werden. Sie zeigt, dass viele Innenmi-
nisterien allerdings immer noch glauben, mit einem universellen 
Studiengang oder einer Trennung der Ausbildung erst im letzten 
Studienjahr oder andersartigen Y-Ausbildungsgängen auf dem 
richtigen Weg zu sein. Sie argumentieren wie auch andere Polizei-
gewerkschaften z. B. damit, dass junge Menschen nach dem Ab-
itur sich noch nicht entscheiden können, ob sie nun zur Schutz- 
oder zur Kriminalpolizei wollen. 
Dabei lassen sich die Aufgaben sehr gut beschreiben und vonei-
nander abgrenzen. Die Länder, die für die Kriminalpolizei ausbil-
den, zeigen, dass es genügend Bewerber gibt. Viele dieser Be-
werber wären auch gar nicht bereit gewesen, sich für Aufgaben 
der Schutzpolizei zu bewerben.
Es wäre auch gar nicht nötig, diese Entscheidung als unwiderruf-
lich in der Polizei zu bezeichnen, die schließlich vielfältige Verwen-
dungsmöglichkeiten für intelligente Menschen bietet. Wenn sich 
ein Bewerber aber für ein Medizinstudium, ein Jurastudium, eine 
Ausbildung zum Dachdecker, zum Zahntechniker, zum Schorn-
steinfeger entscheiden kann, wird er sich nach Befassung mit den 
beiden wesentlichen polizeilichen Berufsbildern wohl entscheiden 
können, ob er Dienst rund um die Uhr in Schichtdienstmodellen 
die nächsten Jahre oder gar Jahrzehnte im Streifendienst leisten 
möchte oder einen leider immer mehr an den Schreibtisch gefes-
selten Kriminalistenberuf mit dem Schwerpunkt der Beweisfüh-
rung zu Straftaten auch im Internet. Der Kriminalistenberuf wird 
leider immer mehr auch durch Auswertung von Massendaten, 
TKÜ-Maßnahmen, Geopositionsdaten-, Verkehrsdatenauswer-

tung usw. und damit der weiteren Fesselung an den Schreibtisch 
verbunden sein. 
Sollte es wirklich so sein, dass es zwischen diesen Berufsbildern 
keine Unterscheidungsmerkmale gibt? Die Berufe sind mittlerwei-
le gerade in Zeiten der Betrugs- und Internetkriminalität so ver-
schiedenartig, dass nicht mehr davon gesprochen werden kann, 
dass sie aufeinander aufbauen oder voneinander abhängen. Es 
gibt eine Vielzahl von Bewerbern, die sich für die Kriminalpolizei 
interessieren würden, wenn der Direkteinstieg ermöglicht wird, 
was die fachspezifisch ausbildenden Länder schließlich bewei-
sen. Es gibt aber nach wie vor die Mehrzahl der Bewerber für die 
Polizei, die ein Interesse an einer Verwendung in dem als aktions- 
und abwechslungsreicher empfundenen Beruf im Wachdienst der 
Schutzpolizei haben und daran auch festhalten. Es gibt Erfahrun-
gen z. B. in Hessen, dass einige Bewerber für die Kriminalpolizei 
sich unter dem Kriminalistenberuf etwas anderes vorstellen und 
zur Schutzpolizei wechseln wollen, während es umgekehrt auch 
Interessenten aus der Schutzpolizei gibt, die sich eher eine Ver-
wendung in der Kriminalpolizei vorstellen können. Die Kriminal-
polizei hat in vielen Ländern Nachwuchsprobleme, weil die Arbeit 
im Wachdienst aufgrund von Zulagen und anderen Vorteilen als 
attraktiver empfunden wird.
Die Entscheidung, mehr Inhalte in auf den Wachdienst oder auf 
die Kriminalpolizei ausgerichteten Modulen in den Bachelorstu-

diengängen zu vermitteln, kann doch nicht bedeuten, dass ein 
Wechsel zwischen den Dienstzweigen unmöglich gemacht wer-
den soll. Wir mussten in den inhaltsgleich ausbildenden Ländern 
in den letzten Jahren erleben, dass der Wechsel zur Kriminalpo-
lizei zu einer Spätgeburt wurde. Die „Schwangerschaft“ dauerte 
aber nicht neun Monate oder die drei Jahre der fachspezifischen 
Ausbildung, sondern konnte sich durchaus auf sieben bis 30 Jah-
re verlängern. 
So ist vielen Innenpolitikern der Länder der Nachersatz für die Be-
reitschaftspolizei kurz nach dem Studium politisch deutlich wich-
tiger als der Nachersatz für die Kriminalpolizei. Dies kann mir 
niemand erklären. Es ist zwar richtig, dass die Arbeit in der Bereit-
schaftspolizei insbesondere von vielen Beamten der Schutzpolizei 
als eher ungeliebt angesehen wird und dass wir die Bereitschafts-
polizei dennoch dringend benötigen. Ich bin hier aber der festen 
Überzeugung, dass bei einer speziellen Einstellung für die Bereit-
schaftspolizei mit einer z. B. zehn bis 15-jährigen Verwendungs-
dauer sich auch genügend Bewerber für die Bereitschaftspolizei 
finden lassen, sodass Kollegen des Wachdienstes gar nicht gegen 
ihren Willen in die Bereitschaftspolizei gehen müssten. 
Beamte, die nach inhaltsgleichen Studiengängen das Ziel einer 
Verwendung in der Kriminalpolizei verfolgen, müssen sich in vie-
len Ländern in Geduld üben. Ihnen kann heute niemand sagen, 
ob, wann und an welchem Standort sie ggf. zur Kriminalpolizei 
wechseln können, weil dies jeweils von den Personalzuweisungen 
an die Fachdirektionen zu den Nachersatzterminen abhängig ge-
macht wird. Für Bewerber, die den Berufswunsch Kriminalpolizei 

Beamte, die nach inhaltsgleichen  
Studiengängen das Ziel einer  
Verwendung in der Kriminalpolizei  
verfolgen, müssen sich in vielen  
Ländern in Geduld üben.
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haben, ist deshalb die Einstellung in Ländern, in denen es nur eine 
Einheitsausbildung gibt, ein Vabanquespiel mit völlig ungesicher-
ten Aussichten. Eine Berufs- und Lebensplanung lässt sich darauf 
nicht gründen.
In manchen Ländern kann festgestellt werden, dass aufgrund der 
Dominanz der Schutzpolizei, der sie vertretenden Personalräte 
und der Majorität der schutzpolizeilichen Gewerkschaften die In-
nenminister eine eindeutige Priorität für die Schutzpolizei und da-
mit den Wachdienst und die Bereitschaftspolizei postuliert haben. 
Die Kriminalpolizei „kann warten“, braucht aus ministerieller Sicht 
keine jungen Bewerber. Erst einmal sollen alle den Wachdienst als 
offensichtlich den zentralen Dienst der Polizei kennenlernen, ob-
wohl dieser Wachdienst in Kriminalitätsangelegenheiten nur erste 
Maßnahmen trifft und auch in Gefahrenlagen auf Lagebereinigung 
getrimmt ist, weil die oft hinter den Gefahren stehenden Konflikte 
z. B. bei der häuslichen Gewalt auch nicht im Rahmen des Wach-
dienstes gelöst werden können. Sie sollen Erfahrungen im Wach-
dienst sammeln, obwohl früher Kriminalkommissaranwärter-Ge-
nerationen nie im Wachdienst waren und diese früheren KKA 
teilweise auch heute noch die größten Kriminalpolizeien in der 
Bundesrepublik Deutschland leiten. Sie haben oft auch Schicht-
dienst geleistet, aber auf Kriminalwachen. Sie waren sich auch 
nicht – wie böse Zungen behaupten – „zu schade“, Wachdienst zu 
leisten, nur war er keine zwingende Voraussetzung für ihr krimina-
listisches Engagement und ihre kriminalistischen Erfolge. 
Bis vor einigen Jahren konnten z. B. in NRW Beamte nur nach 
einem Jahr Wachdienst und drei Jahren in der Bereitschaftspoli-
zei zur Kripo gehen. Dies wurde auch aufrechterhalten, wenn sie 
vor der Polizeiausbildung schon abgeschlossene Studiengänge 
hatten. Diplom-Physiker wurden in Gewahrsamsdiensten einge-
setzt; Absolventen wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge 
in Deutschland und im Ausland mussten selbstverständlich auch 
zur Bereitschaftspolizei, weil sie eben „wichtiger war“ als die Nut-
zung des außerpolizeilich erlernten Wissens für die Kriminalitäts-
bekämpfung. Die Absurditäten lassen sich vielfältig fortsetzen. 
Jedenfalls steht fest, dass beim Beharren auf inhaltsgleicher Aus-
bildung und beim weiteren Beharren auf einer Verwendung auch 
zukünftiger Kriminalisten im Wachdienst und in der Bereitschafts-
polizei ein Wechsel in die Kriminalpolizei sich immer weiter um 
Jahre herausschiebt. 
Niemand, mit Ausnahme des BDK, scheint die Frage zu stellen, 
was denn zum Zeitpunkt des Wechsels in die Kriminalpolizei nach 
etwa vier bis zehn Jahren nach Ende des Fachhochschulstudiums 
noch von den erlernten kriminalistisch-kriminologischen, straf-
rechtlichen und strafprozessualen Lerninhalten abrufbar ist, die 
meist in den letzten Jahren in Funktionen der Schutzpolizei nicht 
gefragt waren. 

Die Frage beantwortet sich selbst. Wissen, das drei bis zehn Jahre 
nicht abgefragt wurde, ist verloren gegangen oder muss mühsam 
aus den hinteren Kammern des Gehirns als Halbwissen hervor-
gekramt werden. Eigentlich müssten diese Dienstzweigwechsler 
nunmehr mit einem dreijährigen Kriminalistenstudium beginnen, 
das sie absolvieren könnten, wenn die Innenministerien es schaff-
ten, den Personalbedarf für die Kriminalpolizei drei bis vier Jahre 
vorher festzulegen. 
Eine sechsjährige Ausbildung bis zu einer Erstverwendung in der 
Kriminalpolizei erscheint in der Tat zu kostenaufwendig. Überle-
gungen gibt es allerdings aktuell schon dahin, ob es nicht sinnvoll 
sein könnte, dem Bachelorstudium für den „Universalpolizisten“ 
einen Masterstudiengang für den Kriminaldienst folgen zu lassen. 
In Brandenburg wurde gerade ein solcher Masterstudiengang ein-
geführt – allerdings mit wenigen Teilnehmern. Der Fehler war, den 
Masterstudiengang für die Kriminalpolizei nicht auf einen Bache-
lorstudiengang für die Kriminalpolizei aufzusetzen. Masterstudi-
engänge für die Kriminalpolizei sind zugegeben ein interessanter 
Gedanke und könnten auch zu einer erheblichen Aufwertung der 
Stellen bei der Kriminalpolizei führen. So weit müssen die Forde-
rungen aber gar nicht gehen. Es ist aber durchaus nicht auszu-
schließen, dass die einheitspolizeiverliebte Innenpolitik eher einen 
solchen, noch kostenintensiveren Weg geht als sich von der Ein-
heitsausbildung zu verabschieden.

Die Gefahr des „Bulimielernens“ in Bachelorstudiengängen

Die Erfahrung, in den Modulen der Bachelorstudiengänge zu ler-
nen, ist an den Polizeihochschulen noch nicht sehr alt. Die Kritik 
an den Bachelorstudiengängen wird nicht nur in der Polizei laut. 
Sie haben ihre besonderen Eigenarten, zu denen unter anderem 
gehört, dass nicht wie in früheren Diplomstudiengängen das ge-
samte Wissen aus dem Studiengang am Ende für die schriftliche 
Prüfung und ggf. noch ergänzende mündliche Prüfungen aufge-
frischt werden musste und abgefragt werden konnte. Heute wer-
den diese erlernten Inhalte nach Abschluss der den Modulen in 
der Regel folgenden Prüfung nicht wieder abgefragt. Sie sind vor 
allem nicht mehr prüfungsrelevant. Man lernt also das Lernen in 
sowohl fachlich als auch inhaltlich sehr beschränkten Modulen, 
um die Inhalte bis zum Prüfungszeitpunkt im Hirn zu speichern 
und am Prüfungstag abrufen zu können. 
Niemand schaut in die Köpfe der Bachelorlernenden hinein, ob sie 
nicht schon am Tag nach der Prüfung dieses Wissen bewusst aus 
ihren grauen Zellen gelöscht haben. Niemand prüft gar am Ende 
des Studiums, nach einem Jahr im Wachdienst oder nach drei 
Jahren in der Bereitschaftspolizei, was von diesem Wissen noch 
übrig ist. Solche selbst anonymisierten Abfragen sind schließlich 
verpönt, würden sie doch die Defizite mehr als offenbaren. 
Da die Innenpolitik aber vom aktuellen Studiengang immer be-
hauptet, dass er der beste sei, wären solche Ergebnisse über-
haupt nicht gewünscht. Sie würden selbst dann nicht erfragt, 
wenn die kriminalistischen Arbeitsergebnisse noch mehr Kritik als 
jetzt schon von vielen Staatsanwaltschaften und Gerichten verur-
sachten. Viele Experten des Bildungswesens haben das Lernen 
im Bachelorstudiengang als „Bulimielernen“ bezeichnet. Das soll 
aussagen, dass die erlernten Unterrichtsinhalte am Ende mehr 
oder weniger „ausgespuckt“ werden, um Platz für neue Inhalte zu 
schaffen, die dann nach der Prüfung auch wieder „ausgespuckt“ 
werden. 
Die Wahrscheinlichkeit des Vergessens des Erlernten wächst na-
türlich noch in dem Maße, in dem der Studierende ahnt oder gar 
weiß, dass er diese Inhalte in den nächsten Jahren gar nicht brau-
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sen seither einen immer noch nicht ge-
stoppten Niedergang erleben. Man hat 
manchmal den Eindruck, dass in der 
Bundesrepublik Deutschland eher die 
Kriminalpolizei als die Kriminalität be-
kämpft wird. Dies werde ich beweisen.

4.  Das Grundrecht auf Koalitionsfreiheit 
ist eines der wesentlichen Grundrech-
te der Bundesrepublik Deutschland 
und wird unter anderem durch die Ar-
beit des BDK mit Leben erfüllt. Der 
BDK leistet Politikberatung in Ange-
legenheiten der Kriminalitätsbekämp-
fung auf höchstem Niveau. Dazu brau-
chen seine Funktionsträger Freiräume, 
Mut, Zivilcourage und keinen Oppor-
tunismus, der leider die Polizei bis in 
die höchsten Führungsebenen durch-
dringt. 

Alles fing mit einem Eisbeinessen 
an – professionelle Kripo- 
Aus bildung in der DDR  
„machte neidisch“
Die Heimat des BDK-Bundesverbandes 
lag nach der Gründung in Münster in den 
ersten Jahrzehnten und bis heute in Ber-
lin. Damit haben die BDK-Gründer und 
die ersten Bundesvorsitzenden schon 
wegweisende Entscheidungen getroffen. 
Der BDK verdankte bis zur Wiederverei-
nigung im Wesentlichen dem ehrenamt-
lichen Engagement vieler Berliner Kripo-
kolleginnen und -kollegen die Führung 
des Verbandes auf Bundesebene. Heraus-

Nachdem der Berliner Kripo-Kol-
lege EKHK Wolfgang Volland 
seinen gleichzeitig erschrecken-

den und erfreulichen Rückblick auf seine 
Tätigkeit in der Kripo der DDR im Ver-
gleich zur Kripo des Westens vorgetragen 
hatte (siehe vorigen Beitrag), übernahm 
Bundesschriftleiter LKD a. D. Rolf Jae-
ger die Darstellung des Vereinigungspro-
zesses und der gewerkschaftlichen Tätig-
keiten der letzten 25 Jahre aus Westsicht. 
Hier werden Auszüge aus dieser Rede ver-
öffentlicht. Einen Schwerpunkt bildete da-
bei die gebetsmühlenartig vorgetragene 
Forderung des BDK, auch in allen fünf 
neuen Ländern, dass sich die Innenpolitik 
endlich von der inhaltsgleichen Ausbil-
dung für Funktionen in der Schutz- und 
Kriminalpolizei verabschiedet.

Vier Thesen zur Vereinigung von  
VdK und BDK
Es ist für mich eine besondere Ehre, als 
Zeitzeuge dieser letzten 25 Jahre in unter-

Inhaltsgleiche Ausbildung  
in den Polizeien von noch  
elf Ländern und der Bundes-
polizei bis 2020 abschaffen!
Rede aus Anlass der 25-jährigen Vereinigung von BDK und Verband der Kriminalisten 
der DDR (VdK) aus „Westsicht“ 

schiedlichen Funktionen im BDK als stell-
vertretender Bundesvorsitzender, stell-
vertretender Landesvorsitzender in NRW 
und aktuell noch Bundesschriftleiter und 
Chefredakteur der BDK-Fach-und -Ver-
bandszeitschrift „der kriminalist“ zu Ih-
nen zu sprechen.
Ich möchte meine Rede mit vier Thesen 
beginnen:
1.  Die Wiedervereinigung war der bis-

her größte Glücksfall in der Geschich-
te der Bundesrepublik Deutschland – 
der Beweis für diese Behauptung liegt 
auf der Hand und muss nicht angetre-
ten werden.

2.  Die Vereinigung des Verband der Kri-
minalisten der DDR (VdK) und des 
Bund Deutscher Kriminalbeamter 
ist ebenfalls ein Glücksfall in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutsch-
land und für die Kriminalpolizei – 
dieser Beweis wurde in den letzten 25 
Jahren erbracht.

3.  Mit der Wiedervereinigung wurde die 
kriminalpolizeiliche Kompetenz und 
die Bedeutung der Kriminalpolizei 
in der Gesamtorganisation Polizei in 
Fortsetzung einer bereits andauern-
den Demontage in den westdeutschen 
Bundesländern nunmehr auch kon-
sequent in den fünf neuen Bundes-
ländern fortgesetzt. Die Kriminalwis-
senschaften, die Kriminalpolizei als 
Organisation und die in ihr tätigen 
Beamten und Tarifbeschäftigten müs-
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chen wird. Man kann also nur schwarzsehen für 
die erlernten kriminalistisch-kriminologischen In-
halte, da schließlich in vielen Ländern kein Ab-
solvent der Studiengänge unmittelbar in der Kri-
minalpolizei eingesetzt wird. Warum sollte er also 
komplexes kriminalistisches, kriminologisches 
und strafprozessuales Wissen in seinem Hirn an-
sammeln, wenn er weiß, dass er in der Bereitschaftspolizei im We-
sentlichen in geschlossenen Einsätzen als Gruppenbeamter ein-
gesetzt wird, in nicht einsatzbelasteten Zeiten Verkehrskontrollen 
und die Geschwindigkeitsmessung sein Hauptaufgabenfeld sein 
werden.
Selbst der gutwilligste Bachelorstudent wird also große Teile der 
Inhalte, die er möglicherweise für die Kriminalitätssachbearbei-
tung in unbekannter Zeit an noch nicht bekanntem Ort in der Kri-
minalpolizei gebrauchen könnte, vergessen. Man könnte fast zu 
der Vermutung kommen, dass es sich hier um eine Art von fahr-
lässiger Strafvereitelung handelt. Wird bewusst die Entprofessio-
nalisierung der Kriminalpolizei durch diese Ausbildungs- und Erst-
verwendungskonzepte in Kauf genommen? Ich jedenfalls halte 
inhaltsgleiche Bachelorstudiengänge für Schutz- und Kriminalpo-
lizei als Bürger und Kriminalist für absolut unverantwortlich. 
Ich will nicht hoffen, dass diejenigen, die diese Entscheidun-
gen getroffen haben und immer noch verantworten, selbst Opfer 
schwerer Straftaten werden, bei denen die Unprofessionalität der 
nicht ausreichend qualifizierten Kriminalisten eine lückenlose Be-
weisführung oder gar die Ermittlung des Täters verhindert.

Der Ausweg: Kreativität bei der Gestaltung der  
Bachelorstudiengänge gefragt – Investitionen auch in  
die Fortbildung
Ich will den Leser nicht mit langen statistischen Reihen langwei-
len. Die Aufklärungsquoten in vielen Bundesländern insbesonde-
re bei der Einbruchskriminalität, speziell beim Wohnungseinbruch 
(19,5 Prozent in 2021) und Diebstahl an/aus Kraftfahrzeugen 
(10 Prozent) sowie dem Taschendiebstahl (6,3 Prozent), zeigen 
mir, dass hier dringend bessere Leistungen erzielt werden müssen 
und auch mit einer professionellen Kriminalpolizei erzielt werden 
können. Die Aufklärungsquoten beim Diebstahl aus Pkw, beim 
Einbruchdiebstahl insgesamt und beim Wohnungseinbruch waren 
teilweise deutlich besser in früheren Jahrzehnten, in denen auch 
die heute teils inhaltsgleich ausbildenden Länder noch fachspezi-
fisch für die Kripo aus- und fortgebildet haben. Hier waren Aufklä-
rungsquoten bei Wohnungseinbrüchen von über 30 Prozent keine 
Seltenheit, beim Diebstahl aus Pkw Aufklärungsquoten von deut-
lich über 20 Prozent. Sie können auch heute noch erzielt werden, 
da durch die DNA-Beweisführung, Videoüberwachungen und di-
verse beweisrelevante Kommunikationsdaten und -spuren erheb-
lich bessere Chancen für Tatklärungen gegeben sind. 
Es bedarf aber der geschulten Kriminalisten, um aus unaufgeklär-
ten Taten aufgeklärte zu machen. Es kommt hier sehr auf die Kri-
minalistenqualität an, die durch Steigerungen allein der Quantität 
nicht erzwungen werden kann. Zweifellos muss die Kriminalpoli-
zei verstärkt werden. Allerdings muss diese Verstärkung mit pro-
fessionellen Kriminalisten erfolgen. Wir beobachten heute, dass 
schon seit Jahren die Aufklärungsquoten auch beim Betrug deut-
lich zurückgehen (allein von 73,7 Prozent in 2017 auf 63,3 Prozent 
in 2021). 
Die inhaltsgleiche Ausbildung erhöht auch erheblich den Bedarf 
an kriminalpolizeilicher Fortbildung. Kriminalisten sollten ihren Be-
ruf 35 bis 40 Jahre ausüben. Die Kriminalitätslage und das Delikts-

spektrum ändern sich ständig. Die Täter professionalisieren sich, 
nutzen neueste Technologien wie aktuell die künstliche Intelligenz 
(KI), organisieren sich und erzielen in kriminellen Organisationen 
teilweise Milliardengewinne. Sie verlegen sich immer wieder neu 
auf attraktivere Deliktsfelder. Deshalb muss der kriminalpolizeili-
chen Ausbildung auch jeweils aktualisiert die Fortbildung für be-
stimmte Kriminalitätsphänomene folgen. Der Kriminalistenberuf 
ist ein Beruf, der förmlich nach permanenter Fortbildung und Qua-
lifizierung (mindestens einmal jährlich) ruft. Dabei ist feststellbar, 
dass vielfach wegen der erhöhten Einstellung von Polizeibeam-
ten zugunsten der Ausbildung Fortbildungsmittel und Kapazitäten 
zurückgefahren werden. Dies ist das Betätigen einer Risikotaste.
Die hohe Gesamtaufklärungsquote und eine Stagnation der Ge-
samtkriminalität oder sogar in Teilen ein Rückgang ist nur auf die 
statistischen Erfassungsrichtlinien der Tathandlungen von Tätern 
und z. B. die fehlende Erfassung der Geschädigten und von vielen 
Auslandstaten zurückzuführen. Die hohe Aufklärungsquote ergibt 
sich im Wesentlichen aus dem hohen Anteil der zu hohen Prozent-
anteilen geklärten Straftaten bei Rückgang der schwer aufzuklä-
renden Eigentumstaten. Der dringende Handlungsbedarf wird al-
so deutlich. 

 » Je professioneller eine Kriminalpolizei auch durch lange 
fachpraktische Studienzeiten aus- und fortgebildet wird,

 » je mehr die Kriminalisten schon in den ersten Berufsjahren 
auf einem ganz soliden kriminalistisch-kriminologischen und 
strafrechtlich-strafprozessualen Wissensfundament stehen, 

 » je besser sie das Strafrecht und die Ermächtigungsnormen 
der Strafprozessordnung und der Polizeirechte beherrschen,

 » je mehr sie von Ballastwissen aus anderen Fächern ver-
schont bleiben, 

umso stärker 

 » wird die Aufklärungswahrscheinlichkeit und damit das Ent-
deckungsrisiko für Straftäter wachsen, 

 » werden sie kluge kriminalpräventive Konzepte entwickeln 
und damit

 » die Straftäter durch konsequente Beweisführung das Fürch-
ten lehren. 

Hier ein Ausweg aus dem scheinbaren Dilemma  
inhaltsgleicher Ausbildung 

Es ist offensichtlich ein besonderes Anliegen von Teilen der Innen-
politik, Schutz- und Kriminalpolizei zumindest in Teilen gemein-
sam lernen zu lassen und nicht zurückzukehren zu getrennten 
Einstellungsverfahren für die Schutz- und Kriminalpolizei und zu 
getrennten Studiengängen.

Zweifellos muss die Kriminalpolizei  
verstärkt werden. Allerdings muss 
diese Verstärkung mit professionellen 
Kriminalisten erfolgen.
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Auch ich betone die Einheit der Polizei und möchte eine Durch-
lässigkeit in beide Richtungen für diejenigen ermöglichen, die ihre 
besseren beruflichen Perspektiven oder eine bessere Entfaltung 
ihrer besonderen Fähigkeiten in einem anderen Verwendungs-
bereich der Polizei sehen. Dies schließt aber nicht die sehr stark 
fachlich ausgerichtete Bachelorausbildung in den Modulen aus, 
die sich an der Festlegung der Verwendungen nach Abschluss 
des Studiums durch die Innenministerien orientieren. 
Die Kriminalpolizei hat einen problemlos erkennbaren und von der 
Politik zu erhöhenden Personalbedarf in zwei oder drei Jahren. 
Die Innenministerien können dann sowohl speziell an einer Ver-
wendung in der Kripo interessierte Bewerber einstellen, im Rah-
men eines Aufstiegs aus dem mittleren Dienst einen Teil der Be-
werber aus der Schutzpolizei aufgrund ihres Berufswunsches für 
die Kriminalpolizei speziell ausbilden oder auch einen zu definie-
renden Teil von Dienstzweigwechslern bis hin in ältere Jahrgänge 
bei besonderer Eignung für den Kriminaldienst nach dort nach ei-
ner kriminalistischen Fortbildung und fachpraktischen Dienstzei-
ten übernehmen. 
Die Kriminalpolizei muss aber ihren Nachwuchs in der Masse 
unmittelbar nach Ende der Fachhochschulausbildung erhalten. 
Diese Absolventen sollten auch den größten Teil ihrer fachprak-
tischen Studienzeit in der Sachbearbeitung der Kriminalpolizei ab-
solvieren können, damit sie die Verzahnung zwischen dem erlern-
ten fachtheoretischen Wissen und der Fachpraxis nutzen, um die 
Lern- und Behaltenseffekte zu steigern. Wenn sie wissen, dass sie 
den ersten Diensttag in der Kriminalpolizei unmittelbar nach Ab-
schluss ihres Studiums haben, werden sie ganz anders lernen als 
wenn sie wissen, dass ihre Verwendungen im Wachdienst und in 
der Bereitschaftspolizei in den nächsten Jahren vorgesehen sind. 
Die Kollegen, die aufgrund gesicherter Prognosen dort eingesetzt 
werden, können sich wiederum mit gleicher Effizienz auf die Stu-
dieninhalte konzentrieren, die für diese Aufgaben besonders be-
deutsam sind.
Nun sind die Innenminister gut beraten, die Modulinhalte zu be-
stimmen, die sowohl von Bewerbern für schutzpolizeiliche als 
auch für kriminalpolizeiliche Funktionen gemeinsam zu erlernen 
sind und hier ein gemeinsames Lernen ermöglichen. Sie müssen 
die Module definieren, die für den Dienst im Wachdienst und in 
der Bereitschaftspolizei sowie in der Kriminalpolizei existenziell 
oder von besonderer Bedeutung sind und diese Module so aus-
formen, dass sie nur von den Bewerbern in speziellen Funktionen 
gehört werden können und sie darin dann auch geprüft werden. 
Sie könnten es dann immer noch ermöglichen, dass auch die Be-
werber des anderen Dienstzweiges ein Hörrecht in anderen Mo-
dulen haben, und wären sicher, dass zwingend für die Verwen-
dung in den definierten Berufsfeldern erforderliche Modulinhalte 
auch bei den jeweils dort zu Verwendenden abgeprüft wurden und 
erlernt sind, bestenfalls auch behalten werden. 
Es könnte dann weitere Wahlmodule geben, die für beide Dienst-
zweige relevant sein könnten und ein weiteres gemeinsames 
Lernen ermöglichen, sodass bei den Studierenden das Gefühl 

entsteht, dass sie zu einer Polizei gehören, einer Laufbahn ange-
hören, an sie unterschiedliche Ansprüche in ihrem Beruf gestellt 
werden und sie in ihrem Bachelorstudiengang durch spezielle Mo-
dule relativ optimal auf ihre zukünftige Erstverwendung vorberei-
tet werden. 
Mit einem solchen Modell würden sich die inhaltsgleich ausbil-
denden Innenministerien von der Einheitsausbildung lösen und 
mehr Professionalität für alle schaffen. Sie könnten damit auch 
die Erwartungen an die Studierenden verknüpfen, dass sie ihre 
Profession besser beherrschen und dass sie auch aufgrund ihrer 
besseren Vorbereitung mehr Spaß an dieser Arbeit finden und er-
folgreicher werden. 
Dies wird zur deutlichen Verbesserung der Kriminalitätsbekämp-
fung in einer aufgabenorientierten Polizeiorganisation beitragen. 
Eine solche Ausbildung wird ein Fundament sein für Kollegialität 
und Wertschätzung für die jeweils andere polizeiliche Profession 
in unterschiedlichen polizeilichen Aufgabenfeldern. 
Das Jahr 2024 ist noch am Beginn eines neuen Jahrzehnts beson-
ders geeignet, solche neuen Wege zu gehen und dem Beruf des 
Kriminalisten wieder Geltung in der Ausbildung zuverschaffen. Die 
Fachhochschulen dürften in der Lage sein, innerhalb eines Jahres 
die ja schon im BKA, Berlin, Hamburg, Hessen und Schleswig-
Holstein und beginnend in anderen Ländern aufgelegten kriminal-
polizeilichen Studiengänge auch in ihre Länder zu übertragen oder 
die Ausbildung der Kriminalisten in Sicherheitskooperationen län-
derübergreifend zu gestalten. 
Ich fordere eine standardisierte Kriminalistenausbildung in der 
Bundesrepublik Deutschland auch als Vorbild für eine immer mehr 
auf Kooperation ausgerichtete Kriminalpolizei in den Ländern Eu-
ropas. Es gilt, keine Zeit mehr zu verlieren. 

1  Der Autor war bis zum Jahr 2014 mehrere Jahrzehnte Mitglied des geschäftsfüh-
renden Landesvorstandes des BDK NRW und viele Jahre Mitglied des geschäfts-
führenden Bundesvorstandes des BDK und konnte die beschriebenen Entwick-
lungen in unterschiedlichen Führungsfunktionen des höheren Dienstes der Polizei 
NRW bis 2012 persönlich erleben. Leider hat sich seither in den beschriebenen 
Fragen nur in einigen Bundesländern Veränderungen zugunsten der Kripo-Fach-
lichkeit gegeben. Er ist aktuell noch Chefredakteur der BDK-Zeitschrift DER KRI-
MINALIST und beratendes Mitglied im BDK-Bundesvorstand.

Aus DER KRIMINALIST 2/2009

Kriminalistenausbildung

„Unverzeihliche Absurdität” Warum muss die
Kripo ihren Beruf ständig verteidigen? - Plädoyer
für fachspezifische Bachelor-Studiengänge

von Rolf Jaeger, Ltd. Kriminaldirektor, stellv. BDK-Bundesvorsitzender,
stellv. BDK-Landesvorsitzender NRW, Düsseldorf

Das BDK-Grundsatzprogramm, das der letzte Bundesdelegiertentag beschloss, setzte in Sachen Aus- und Fortbildung
der Kriminalpolizei die seit nunmehr über 40 Jahren konsequent vom BDK verfolgte Linie fort, für die Kriminalpolizei
eine eigene Ausbildung und damit in der heutigen Lesart der Bachelor-Studiengänge einen eigenen Studiengang Kri-
minalpolizei zu schaffen. Wörtlich ist in diesem Grundsatzprogramm formuliert:
• Die Anforderungen, die heute an die Kriminalitätsbekämpfung gestellt werden, sind nur von einer „Expertenkripo"

zu erfüllen
• Bundesweite Vereinheitlichung der Ausbildungsinhalte
• Gemeinsame, nicht inhaltsgleiche, verwendungsbezogene Ausbildung von Bundespolizei, BKA, Schutz- und Krimi-

nalpolizei an den Fachhochschulen
• Spezialausbildung mit Lernzielkontrolle vor dem Einsatz von Kriminalisten in speziellen Kriminalitätsfeldern
• Aufbau einer Expertenkripo mit fundiert ausgebildeten Kriminalisten und Bewerbern aus anderen Berufsfeldern mit

abgeschlossenem Studium und kriminalpolizeilicher Zusatzausbildung
• Verwendung von externen Experten auf Zeit zur Unterstützung kriminalpolizeilicher Ermittlungsarbeit und Projek-

ten
• Kontinuierliche und zeitnahe Fortbildung der Kriminalisten zu neuen Kriminalitätsphänomenen
Es ist eine Tragik der deutschen Kriminalpolizei, dass schon nur die Forderung nach einer speziellen Kriminalisten-
ausbildung bis auf Hamburg, Berlin, aktuell Schleswig-Holstein, sich entwickelnd in Hessen, in Ansätzen erkennbar in
Niedersachsen und Sachsen keineswegs flächendeckend in der Bundesrepublik Deutschland umgesetzt ist.
Der BDK muss viele Kräfte seit Jahrzehnten darauf verwenden, Innenministern in einheitspolizeilich orientierten Län-
dern, die das hohe Lied der inhaltsgleichen Ausbildung singen, immer wieder deutlich zu machen, dass dies der einzig
sinnvolle Weg hin zu einer professionellen Schutz- und Kriminalpolizei ist.
In Gesprächen mit Journalisten, anderen Medienvertretern und dem Normalverbraucher wird betroffenes Erstaunen bis
völliges Unverständnis signalisiert, wenn man argumentiert, dass Kollegen der Schutzpolizei in Streifenwagen und in
der Bereitschaftspolizei genauso an den Fachhochschulen vieler Länder ausgebildet werden wie Beamte, die Ein-
bruchskriminalität, Raubkriminalität, Wirtschaftskriminalität, Tötungsdelikte, Organisierte Kriminalität und Computer-
kriminalität bearbeiten sollen. Bürger und Gesprächspartner empfinden das als genauso absurd wie der BDK. Der Bei-
trag soll den Gründen für diese absurde Entwicklung bis hinein in das 21. Jahrhundert nachspüren, den aktuellen Sach-
stand darstellen und neue Argumentationslinien für eine Abkehr von dieser „unverzeihlichen Absurdität" aufzeigen.

Aktueller Anlass des Beitrages  -
Bachelor-Studiengänge oft nicht
als Chance für Expertenkriminal-
und -schutzpolizei genutzt

Wenn man Beamter der Länderpolizei
ist, stehen zunächst die Entwicklungen in

Sachen Aus- und Fortbildung im eigenen
Bundesland im Fokus des Interesses eines
Gewerkschaftsfunktionärs, der sowohl auf
Landes- als auf Bundesebene für Fragen
der polizeilichen Ausbildung zuständig ist.
Anlass für den Beitrag ist deshalb u.a. ne-
ben vielen Gesprächen mit Kollegen aus
anderen Bundesländern die aktuelle Vor-
lage der Module des Bachelor-Studiengan-
ges in Nordrhein-Westfalen, der aber sehr
große Ähnlichkeit hat mit den aktuell auf
der politischen Tagesordnung stehenden
Bachelor-Studiengängen anderer Bundes-
länder. Nordrhein-Westfalen hat wie die
meisten anderen Bundesländer auch die
Denkpause und Denkchance nicht ge-
nutzt, die mit der Einführung des modul-
artigen Bachelor-Studiums verbunden war

- es wäre ein Muss und eine Chance für die
Reputation jeder Fachhochschule gewe-
sen, mindestens zwei Studiengänge für
Beamte in schutzpolizeilichen und krimi-
nalpolizeilichen Funktionen anzubieten.

Gerade die Modulausbildung bietet
die Chance zu einer berufsorientier-
ten Ausbildung, die sich an den ak-
tuellen Bedarfen z.B. auch der krimi-
nalpolizeilichen Sachbearbeitung ein-
erseits und der schutzpolizeilichen
Aufgaben in der Gefahrenabwehr, der
Strafverfolgung und der Verkehrsun-
fallbekämpfung ausrichtet. Wenn auf
diese Ausrichtung politisch bewusst im
Wesentlichen aus polizeiideologischen
Gründen verzichtet wird, so ist erneut eine
Chance vertan, für zwei hochwertige Be-
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